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I. 

Gesetz Wer die Kultur-Selbstverwaltung 
der Minoritäten. 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 31 /32 — 1925.) 

In Erfüllung «des Z 21 des Grundgesetzes wer­
den die Körperschaften der Kultur-Selbstverwaltung 
der Minoritäten zeitweilig bis zur Einführung eines 
entsprechenden Spezialgesetzes auf folgenden Grund­
lagen organisiert: 

§ 1» Die Selbstverwaltungskörperschaften der 
Minoritäten werden auf den Grundlagen er­
richtet, die sich in den W 5, 11, 13 und 14 der 
Beilage zum Gesetz über die Einführung der Selbst-
waltung vom 22. Juni, 1917 (Ssobr. Usak. i Rasp. 
Prwit. Nr. 173 vom 28. Juli 1917, Art. 953) und 
in der auf Grund des § 4 der Beilage zu diesem 
Gesetze am 10. August 1917 vom Estländischen 
Landesrate (maanöukogu) angenommenen Haus­
ordnung für die Kreisräte, sowie im Gesetz über die 
zeitweilige Überwachung der Selbstverwaltung vom 
11. Oktober 1919 (Staatsanzeiger Nr. 78 — 1919) 
finden. Bei Erfüllung der Aufgaben ihres Wir­
kungskreises unterliegen die Körperschaften der 
völkischen Kultur-Selbstverwaltung den Bestim­
mungen der geltenden Gesetze auf gleicher Basis wie 
die lokalen Selbstverwaltungen.*) 

") Die im § 1 angeführten Gesetze finden sich im Anhang. 
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A  n m e r  k  u  n  g .  F a l l s  d i e  o b e n g e n a n n t e n  G e ­
setze vervollständigt oder verändert werden, so haben 
die'se Vervollständigunigen und Veränderungen in 
den entsprechenden Abschnitten auch für die Kultur-
Selbstverwaltungen der Minoritäten «Geltung. 

Z 2. In den Kompetenz kreis der Kultur-Selbft-
waltungskörperschaften der Minoritäten gchört: 

a.) die Organisation, Verwaltung und Über­
wachung der öffentlichen und privaten muttersprach-
lichen Lehranstalten der entsprechenden Minorität. 

d) die Fürsorge für die übrigen Kulturauf­
gaben der entsprechenden Minorität und die Ver­
waltung der hierzu ins Leben gerufenen Anstalten 
und Unternehmungen. 

A n m e r k u n g .  D i e  F r a g e  d e r  W o h l f a h r t  
der Minoritäten wird durch ein Spezialgesetz ge­
regelt. 

K 3. Die Selbstverwaltungskörperschaft der 
Minoritäten hat das Recht, für ihre Glieder 
verbindliche Verordnungen auf den im Z 2 ge­
nannten Gebieten zu erlassen in der im Z 7 der Bei­
lage zum Gesetz über die Einführung der Selbst­
verwaltung (Ssobr. Usak. i Rasp. Prawit. Nr. 173, 
Art. 963) vorgesehenen Ordnung. 

Z 4. Das öffentliche Schulnetz der Mino­
ritäten wird von der entsprechenden Kreis­
oder Stadt-Selbstverwaltung! und der Kultur-
Selbstverwaltung der entsprechenden Minoritäten 
gemeinsam ausgearbeitet und auf Antrag 
des Unterrichtsministers von der Staats­
regierung bestätigt. Wenn es zu keiner Einigung 
kommt, entscheidet die Staatsregierung die Ange­
legenheit endgültig. 

Die zur Zeit der Tätigkeitseröffnung der Kul­
tur-Selbstverwaltungen der Minoritäten bestehen­
den muttersprachlichen öffentlichen Schulen der Mi­
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noritäten werden den Kultur-Selbstverwaltungen 
der entsprechenden Minoritäten unter Beibehaltung 
des Charakters und der Rechte dieser Lehranstalten 
übergeben. 

Bei Eröffnung oder Übergabe von öffentlichen 
Schulen an die Kultur-Selbstverwaltungsinstitu-
tionen der Minoritäten bestätigt die Staats-
regierung die zum Unterhalte dieser Schulen 
bestimmten Geldsummen und anderen Verpflichtun­
gen, welche die lokalen Selbstverwaltungen zu 
tragen haben. 

A n m e r k u n g .  W e n n  ö f f e n t l i c h e  M i n d e r ­
heitsschulen zu Nutzen von Angehörigen einer 
Minorität, die in den Grenzen mehrerer lo­
kaler Selbstverwaltungen leben, eröffnet werden«, so 
können die genannten Selbstverwaltungen sich zur 
Bestreitung der Unkosten vereinigen. Wenn die 
Selbstverwaltungen zu keiner Einigung gelangen, 
so setzt den auf jede Selbstverwaltung entfallenden 
Teil zwischen Gemeinden die Kreisverwaltung 
zwischen Kreisen und Städten die Staatsregie-
rung fest. 

Z 6. Die Organe der Kultur-Selbstverwaltung 
der Minoritäten sind der Kulturrat und die Kultur-
Selbstverwaltung der entsprechenden Nationalität. 
Ihr Sitz ist die Hauptstadt 'des Freistaates. 

Zur Lösung und Ordnung von lokalen Fragen 
werden vom Kulturrate örtliche Kulturkuratorien 
ins Leben gerufen, deren TMigVeitsgebiet der Kreis 
mit den Städten ist. 

Mit Bestätigung der Staatsregierung kann für 
mehrere Kreise ein gemeinsames Kulturkuratorium 
ins Leben gerufen Werden!. 

§ 6. Die finanziellen Grundlagen der Kultur-
Selbstverwaltungskörperschaften der Minoritäten 
sind: 
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a>) die laut Gesetz vom Staate übernommenen 
Unkosten und Verpflichtungen gegenüber den öffent­
lichen Elementar- und Mittelschulen; 

d) die Geldsummen' und anderen mit dem Un­
terhalt der öffentlichen Mittel- und Elementarschu­
len verbündten Verpflichtungen der lokalen Selbst­
verwaltungen, soweit und auf der Grundlage, wie 
sie laut Gesetz ihnen auferlegt sind; 

o) die Unterstützuugssummen des Staates und 
der Selbstverwaltungen für Kulturzwecke; 

ä) öffentliche Steuern, die nötigenfalls vom 
Kulturrat den Gliedern der entsprechenden Minori­
täten auferlegt werden, in der Höhe und auf den 
Grundlagen, wie sie im Voranschläge vorgesehen 
sind und auf gemeinsamen Antrag des Finanz- und 
Unterrichtsministors von der Staatsregierung be­
stätigt wenden; 

s) Schenkungen, Sammlungen, Stiftungen, 
Erbschaften und Einkommen aus eigenem Ver­
mögen oder Unternehmungen. 

Z 7. Die lokalen Selbstverwaltungen werden in 
bezug auf die Glieder der Minoritäten von den Bil­
dungsverpflichtungen befreit, welche nach diesem 
Gesetz auf die Kultur-Selbstverwaltung der ent­
sprechenden Minorität übergegangen sind. 

§ 8. Als Minoritäten im Sinne dieses Ge­
setzes gelten das deutsche, russische und schwedische 
Volk, sowie diejenigen auf estländischem Territo­
rium lebenden Minoritäten, deren Gesamtzahl nicht 
kleiner als 3000 ist. 

Z 9. Die Zugehörigkeit zur Selbstverwaltungs-
körperschaft der entsprechenden Minorität wird durch 
das Nationalregister festgestellt, in welches sich est-
ländische Staatsbürger der in H 8 genannten Na­
tionalitäten aufnehmen lassen können, welche min­
destens 18 Jahre alt sin!d. 
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Die Müder bis zum Alter von 18 Jahren der 
registrierten Glieder einer Minorität gelten nach 
ihren Eltern als zur Minorität gehörig. 
Wenn die Eltern verschiedener Nationalität 
sind, so wird die Nationalität der Kinder 
nach gemeinsamem Wunsch der ENern bestimmt. 
Wenn eine Einigung nicht erzielt wird, so gehört 
das Kind zur Nationalität des Vaters. 

Die minderjährigen Kinder von Angehörigen 
der Minorität, welche das 18. Jahr erreicht haben, 
gelten nicht als zur entsprechenden Minorität ge­
hörig, falls sie sich nicht im Laufe eines Jahres re­
gistriert halben. 

K 10. Aus dem Nationalregister werden die 
Glieder der Minorität gestrichen, welche 

a) durch den Tod ausscheiden', 
d) aus der estländischen Staatsbürgerschaft 

ausscheiden; 
o) auf eigenen Wunsch aus der Selbstverwal­

tungskörperschaft der Minorität ausscheiden. 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  > a u f  G r u n d  d e r  
Pkt. Pkt. d und o ausscheidenden Glieder der Mino­
rität sind verpflichtet, die auf ihnen als Glieder der 
Minorität lastenden finanziellen Verpflichtungen 
bis zum Ende des Budgetjahres zu erfüllen. Im 
Falle des Ausscheidens auf eigenen Wunsch ist 
dieses mindestens ein halbes Jahr vorher schriftlich 
anzuzeigen. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  K u l t u r - S e l b s t v e ' r w a l -
tungen der Minoritäten haben das Recht die Neu­
registrierung (Z 9) auf Grund des Pkt. o ausge­
schiedenen Glieder zu verweigern. 

Z 11. Als stimmberechtigte Glieder der Mino­
rität gelten die volljährigen zur Teilnahme an den 
Wahlen in die Vertreterversammlungen der Selbst-



Verwaltungen berechtigten Bürger, welche im Natio­
nalregister verzeichnet sind. 

§ 12. Durch die Teilnahme an der völkischen 
Kultur-Selbstverwaltung werden die Glieder der 
Minoritäten weder von ihren allgemeinen Bürger­
pflichten noch von ihren Verpflichtungen den lokalen 
Selbstverwaltungen gegenüber befreit. 

H 13. Wenn Glieder der Minoritäten aus 
zwingenden Gründen oder mit Einverständnis 
der Kulturverwaltung der entsprechenden Mino­
rität allgemeine Anstalten des Staates oder 
der lokalen Selbstverwaltungen auf Gebieten be­
nutzen, die den Kulturselbstverwaltungskörperschaf-
ten der Minoritäten anvertraut sind und für welche 
die letzteren in der Ordnung des § 6 Pkt. a, d, e 
Unterhalts- oder Unterstützungssummen erhalten, 
so sind die Kultur-Selbstverwaltungen der Minori­
täten verpflichtet, die daraus entstehenden Unkosten 
zu tragen. 

§ 14. Auf Beschluß der Staatsregierung kann 
der Kultuvrat aufgelöst werden. Die Neuwahlen 
werden im Verlaufe von idrei Monaten, gerechnet 
vom Tage der Auflösung, zu Ende geführt. In 
der Zwischenzeit erfüllen die Exekutivorgane des 
aufgelösten Kulturrats ihre Pflichten weiter. 

§ 15. Die Kultur-Selbstverwaltungskörperschaf-
ten der Minoritäten beenden ihre Tätigkeit: 

a) wenn das vom Kulturrate der entsprechenden 
Minoritäten mit einer Majorität von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Anzahl seiner Glieder für nötig be­
funden ist; 

d) wenn die Zahl der Glieder der Mino­
rität unter 3000 sinkt oder die Zahl der 
im Nationalregister verzeichneten volljährigen Bür­
ger unter die Hälfte der zur letzten Volkszählung 
festgestellten Anzahl volljährigen Bürger der ent­
sprechenden Minorität überhaupt sinkt. 
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Die Beendigung der Tätigkeit geschieht auf 
Grund von Verordnungen^ der Staatsregierung. 

Z 16. Minoritäten, welche Kultur-Selbstver-
waltungskörp er sch asten ins Leben rufen wollen, tei­
len solches durch ihre Volksvertreter oder ihre kultu­
rellen Organisationen der Staatsregierung mit. 

K 17. Zur Durchführung der Wahlen zum er­
sten Kulturrat verpflichtet die Staatsre gierung im 
Verlaufe von 2 Wochen nach Eingang einer Mittei­
lung lt. Z16 diejenigen Selbstverwaltun>gsinstitutio-
nen, welche die Listen der stimmberechtigten Staats­
bürger führen, im Verlaufe von einem Monat nach 
Eingang der entsprechenden Vorschrift ein spezielles 
Register aller stimmberechtigten Glieder der ent­
sprechenden Minorität zusammenzustellen auf 
Grund der den Selbstverwaltungen zur Ver­
fügung stehenden Daten, sowie von Erklärungen 
einzelner Staatsbürger über ihre Nationalität. 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  R e g i e r u n g  u n d  d e r  
Vorsitzende des Hauptwahlkomitses (Z 19) können 
in jede Institution, welche die Wählerlisten zu­
sammenstellt, ihre Vertreter ernennen. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  u n g e f ä h r e  K o p f z a h l  
der entsprechenden Minorität in den ein­
zelnen Gemeinden in Betracht ziehend, kann die 
Staatsregierung im Verordnungswsge die im H 17 
vorgesehene Verpflichtung an Stelle der Gemeinde­
verwaltungen anderen Selbstverwaltungen über­
tragen. 

H 18. Jeder in das Wahlregister einer Mi­
norität aufgenommene Bürger hat das Recht, 
sich im Laufe von zwei Monaten vom Tage der 
Publikation des Registers gerechnet, streichen zu 
lassen. Die Wahlen bisginnen nach Ablauf dieser 
Frist. Die aus dem Wahlregisier nicht gestrichenen 
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Bürger werden in das im § 9 verzeichnete Natioual-
register eingetragen. 

§ 19. Wenn die Zahl der nach Ablauf der im 
§ 18 vorgesehenen Frist isn Grundlage des Z 17 
registrierten volljährigen Bürger der entsprechen­
den Minorität weniger als die Hälfte der 
bei der letzten Volkszählung festgestellten 
volljähriger Bürger der entsprechenden Nationa­
lität beträgt, so werden keine Wahlen ausgeschrie­
ben und die Minorität kann erst nach Ab­
lauf von drei! Jahren den im §16 erwähnten An­
trag von neuem stellen. 

Z 20. Klagen in Sachen der Zusammenstellung 
der Wählerlisten werden analog den Klagen in Sa­
chen der Listen der stimmberechtigten Staatsbürger 
geführt (Z 24). 

§ 21. Zur Ausschreibung, Aufsicht und Ord­
nung der Wahlen wird für jede Nationalität, von 
welcher eine Willensäußerung in der Ordnung des 
K 16 eingelaufen ist, ein Hauptkomitee begründet, 
welches aus einem Vorsitzenden, der zur ent­
sprechenden Minorität gehören muß, einem rich­
terlichen Gliede nach! Bestimmung der Gerichts-
palate und einem Gliede nach Bestimmung der 
Staatsregierung besteht. Der Kandidat sür den 
Vorsitzenden wird der Staatsregierung zugleich mit 
der Mitteilung in der Ordnung des Z 16 zur Be­
stätigung vorgestellt. 

H 22. Die Anzahl der Glieder der Kultur­
räte der Minorität wird auf Antrag des ent­
sprechenden Hauptkomitees von der Staatsregie­
rung festgesetzt, doch darf sie nicht kleiner als 20 
und nicht größer als 60 sein. 

K 23. Auf Grund von Projekten des Haupt­
komitees und lauf Antrag des Innenministers be­
stätigt die Staatsrogierung die Verordnungen sür 
die Wahlen des Kulturrates der Minorität, 
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die Wahlkreise und 'die Anzahl der Glieder 
der ersten Kulturräte für die einzelnen Wahlkreise 
und begründet zur Durchführung der Wahlen die 
nötigen örtlichen Wahlkomitees. 

Z 24. Die Wahlen werden in jedem Wahlkreise 
auf derselben Grundlage, wie die Wahlen der Kreis-
räte ausgeführt. Der Kulturrat wird auf 8 Jahre 
gewählt. Klagen in Wahlanigelegenheiten werden 
auf derselben Grundlage geführt, wie bei den Wah­
len der Kreisräte. Die Wahlergebnisse werden 
vom Hauptkomitee im „Staatsanzeiger" ver­
öffentlicht. 

Z 25. Wenn an den Wahlen weniger als die 
Hälfte der in den Wählerlisten der entsprechenden 
Minorität verzeichneten Staatsbürger teilgenommen 
Haiben, wird der Kulturrat nicht zusammenberufen, 
und die Minorität kann erst nach Ablauf von drei 
Jahren von neuem eine im Z 16 bezeichnete Mit­
teilung vorstellen. 

§ 26. Wenn an den Wahlen mehr als 50 
der Stimmberechtigten! teilgenommen haben (§ 11), 
so beruft der Vorsitzende des Hauptkomitees spä­
testens 2 Wochen nach Veröffentlichung der Wahl­
ergebnisse den Kulturrat ein, eröffnet ihn und leitet 
ihn bis zur Wahl des Präsidiums, wonach die 
Pflichten des Hauptkomitees erlöschen.. 

§ 27. Der Kulturrat beschließt vor allem, ob er 
auf Grundlage dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses von der Staatsregierung.erlassenen Verord­
nungen die Kultur-Selbstverwaltung verwirklichen 
will. Im Falle, daß mit zwei Dritteln Majorität 
der gesetzlichen Zahl der Glieder des Kulturrats 
beschlossen wird, die Kultur-SÄbstverwaltun-g ins 
Leben zu rufen, erklärt die Staatsregierung nach 
entsprechender Mitteilung des Kulturrats die Tä­
tigkeit der ^ Kultur-Selbstverwaltung der entspre­
chenden Minorität für eröffnet. 
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Wenn aber der Beschlutz mit einer geringeren 
Majorität gefatzt worden ist, oder beschlossen wor­
den ist, aus die Kultur-Selbstverwaltung zu 
verzichten', so löst sich der Kulturrat aus und die 
Minorität kann erst nach Ablauf von drei Jahren 
den im § 16 erwähnten Antrag stellen» 

§ 28. Die mit der Zusammenstellung und 
Führung der Wählerlisten sür die ersten Wahlen 
verbundenen Unkosten trägt die entsprechendeSelbst-
verwaltung, wahrend die Unkosten der Organisa­
tion und Durchführung der ersten Wahlen in den 
Kulturrat der Staat zu tragen hat. 

Die Kosten der weiteren Wahlen sowie der Neu­
wahlen hat die entsprechende Minorität zu tragen. 

Z 29. Alle Verordnungen, welche nötig sind, 
um die Kultur-Selbstverwaltungskörperschasten der 
Minoritäten ins Leben zu rufen, veröffentlicht die 
Staatsregierung im Verlaufe von 4 Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

Z 30. Die Staatsregierung erlätzt die nötigen 
Verordnungen, um die Kultur-Selbstverwaltungs-
körperschaften der Minoritäten auf obigen Grund­
lagen ins Leben zu rufen, zur Veranlagung 
der Register ihrer Glieder sowie auch zur Erfül­
lung der auf sie bezüglichen Gesetze und zur nähe­
ren Ausführung der in ihnen festgelegten Grund­
züge der völkischen Institutionen und zur Über­
wachung der Tätigkeit derselben, erforderlichenfalls 
für jede Minorität gesondert. 

§ 31'. Die Staatsregisrung hat das Recht im 
Verordnungowege entsprechend den Grunidzügen 
dieses Gesetzes eine nationalkulturelle Selbstver­
waltung sür die Staatsbürger estnischer Nationa­
lität in den AdministrativMenzen derjenigen loka­
len Selbstverwaltungen einzurichten, wo ein Mino-
ritätsvolk in der Mehrheit ist. 
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Motivenbericht.') 
Der Umstand, d,aß nur in wenigen Staaken 

alle Staatsbürger zu ein- und derselben Nationali­
tät gehören und «daß die Staatsgrenzen nur in 
einigen Ausnahmefällen genau mit den Sprach­
grenzen übevöinDmmen, 'hat das Minoritäten-
Problem in den Vordergrund gestellt. Noch kürzlich 
wurde dieses Problem, z. B. in Rußland, als Problem 
der „Fremdvölker" angesehen und versucht, es in 
primitiver Weise aus rein machtpoMschen Wegen, 
durch Unterdrückung oder relative Bevorzugung, 
zu lösen. Die stets wachsende Einsicht, daß jede 
Nationalität «ein natürliches Recht auf Schutz, An­
erkennung seiner staatlichen Bedeutung und auf 
feste Verankerung dieser Forderung besitzt, hat die 
Minoritätensrage im Lause des letzten Jahrzehnte 
von Jahr zu Jahr immer mehr von rein macht­
politischen Boden aus den recht Apolitischen überge­
führt. Dadurch ist 'sowohl im Völkerrecht als auch 
im Staatsrecht ein neues wichtiges Gebiet geschaf­
fen worden, an welchem Wohl kein europäischer 
Staat seine Mitarbeit versagen dürfe. Dieses 
Rechtsgebiet umsaßt verschiedene Fragen des Minio-
ritätenschutzes, darunter auch die Frage der 
Sicherstellung des ungestörten kulturellen Eigen­
lebens, welche zweifellos den Eckstein des Problems 
bilden. Wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung 
aller Staatsbürger gelten soll, so müssen die zu ei-

") Da der Motivenbericht sestn. abgedruckt: II Riigi-
kogu protokollid, 7. istangjärsk 1926 a., protokollide lisad 
S. 209 ff.) von der Allgemeinen Kommission Her estl. 
Staatsversammlung mit der Gesetzvorlage dem Plenum 
eingereicht wurde, führt der estnische Text die Numeration 
der einzelnen Paragraphen nach der Vorlage, in Vorliegen­
der Übersetzung 'werden die Paragraphen nach dem ange­
nommenen Gesetz genannt. 
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nor Minorität Gehörigen Staatsbürger, id.. h. jede 
nicht zum Majorttätsvolke g^höriige Gruppe, die den 
Willen und die Fähigkeit zu kulturellem Eigenleben 
hat, auch dieselben national-kulturellen Entwicke-
lungsmöglichVMen haben, wie das Majoritätsvolk, 
dem die Enitwickelung seiner völkischen Eigenart 
schon durch seine eigenen staatlichen Organe gesichert 
ist. Es ist ja eine unbestreitbare Tatsache, daß kein 
Volk die kulturellen Bedürfnisse eines anderen 
Kulturvolkes ebenso gut erkennen und befriedigen 
kaum .wie dieses selbst. 

Unser 
Grundgesetz 

gibt die wichtigsten Grundsätze zur staatsrechtlichen 
Lösung dieses Problems in angeführtem Sinne. 

Hier find die §§ 6, 12, 20, 21, 22 und 23 zu 
berücksichtigen. Von diesen setzen ZZ 6 und 20 
die grundsätzlichen Ausgangspunkte zur Lösung der 
Nationalitätenfrage in Estland fest und zwar: 

K 6. „Alle estländischen Staatsbürger sind vor 
dem Gesetz gleich. Es kann keine öffentlichrechtlichen 
Vorrechte oder Benachteiligungen geben, die von der 
Geburt, Konsession, dem Geschlecht, dem Stande 
oder der Nationalität abhängen," und 

§ 20. „Jeder estländische Staatsbürger ist svei 
in der Bestimmung seiner Nationalität, salls eine 
persönliche Bestimmung nicht möglich ist, geschieht 
das m 'gesetzlich vorgesehener Ordnung.'" 

Die M 12, 21, 22 u. 23 setzen die speziellen Rechte 
der völkischen Minoritäten fest. So heißt es: 

Im § 12 unter anderem: „Den völkischen 
Minoritäten wird der muttersprachlichs Unter­
richt garantiert", 

im Z 22 unter anderem: „An den Orten, wo die 
Majorität der Einwohner nicht zur estnischen son­
dern zu einer örtlichen Minoribatnationalität ge­



15 

hört, kann die Geschästsfprache der örtlichen Selbst-
verwaltungsinstitutwnen die Slprache dieser 
örtlichen Minoriität fem,wobei jeder das Recht 
hat in diesen Institutionen die Staatssprache anzu­
wenden, usw.", 

§ 23 bestimmt: „Die Staatsbürger der deutschen, 
russischen und schwedischen Nationalität haben das 
Recht sich schriftlich in ihrer Sprache an die staat­
lichen Institutionen zu wenden. Der Gebrauch der 
Sprachen dieser Nationalitäten vor Gericht und in 
den örtlichen staatlichen Institutionen, sowie auch 
in den SeWstverwaltU'Ngsmstitutionen, wird durch 
ein Spezialgesetz im einzelnen festgesetzt." 

Der § 21 berührt endlich die Frage des kultu­
rellen Lebens der Minoritäten im allgemeinen 
und lautet folgendermaßen: 

„Die Angehörigen der innerhalb der Grenzen 
Estlands wohnenden völkischen Minoritäten kön­
nen zur Wahrung ihrer völkischen Kultur-und Für-
forgeiNteressen diesbezügliche autonome Institutio­
nen ins Leben rufen soweit diese den Staatsinter-
efsen nicht zuwiderlaufen". 

Der § 21 des Grundgesetzes bildet die Grund­
lage zum vorliegenden^ Gesetz, durch welches das 
Versprechen des Grundgesetzes jetzt seine vorläufige 
Erfüllung finden soll. Dabei ist im Wesentlichen 
dieselbe Form zur Grundlage genommen, wie sie 
von der ersten Staatsversammlung durch Annahme 
des gleichnamigen Gesetzprojektes in erster Lesung 
gutgeheißen worden ist. 

Als Grundlage der Verhandlungen hat die All­
gemeine Kommission das von der Regierung ein­
gebrachte Projekt genommen. Auf Antrag der ent­
sprechenden SubkoMmission hat sich die Allgemeine 
Kommission dem im Motwenbericht des Regie-
chmgtzProjektes vorgebrachten Standpunkt ange­
schlossen. Bei Ausarbeitung des Gesetzprojektes 
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hatte sich -die Kommission folgende wichtigste kow 
struktive und inhaltliche 

Grundgedanken 

zur Richtlinie genommen, die im folgenden kurz 
zusammengefaßt sind: 

In Anbetracht des Um stand es, daß Estland hier 
als erster Staat in der Welt einen neuen staats­
rechtlichen Weg beschreitet, auf welchem kein einziges 
Vorbild zu finden ist, an welches man sich halten 
könnte, muß das Gesetz einen zeitweiligen Charakter 
und zugleich auch den eines „Rahmengesetzes" 
tragen. 

Das Gesetz muß alle Minoritäte Estlands auf 
eine gleiche Grundlage stellen, d. h. es muß für alle 
Minoritäten die gleiche Geltung haben, und muß 
ihnen dieselben kulturellen Entwickelungsmöglich-
keiten bieten, wie sie das Mehrheitsvolk hat. 

Die Kulturautonomie ist staatsrechtlich als 
Selbstverwaltung gedacht und zwar als soziale 
SelbstverwabtunG 

Daher muß sie rechtlich unter Aufficht des Staa­
tes stehen, und muß sowohl zum Schutze der Staats­
interessen, als auch zur Erfüllung der dieser Selbst­
verwaltung auferlegten Pflichten in analogem 
Sinn, wie die territorialen Selbstverwaltungen 
(vergl. Grundgesetz ZZ 75, 76), den Charakter einer 
öffentlichen staatlichen Institution tragen. 

Die Selbstverwaltung der Minorität muß un­
bedingt auf dem Personalrecht und nicht auf dem 
Territorialrecht beruhen, denn sie soll die Selbst­
verwaltung einer völkischen und nicht einer örtlichen 
Gemeijnfchasb sein. 

Sowohl im Lebensinteresse des Staates, als auch 
im Interesse der unbehinderten kulturellen Ent­
wicklung der Minorität will dieses Gesetz die Kul­
turaufgaben der Minorität durchaus von ihren 
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politischen Forderungen unterscheiden; dieses wird 
durch genaue ^Abgrenzung -des Komp'etentzkreises 
der völkischen Selbstverwaltung und durch das der 
Regierung verliehene Recht im Falle der Kompe-
benzüberschreitung den Kulturrat aufzulösen und 
Neuwahlen auszuschreiben angestrebt. 

Nach Auffassung der Kommission ist der Begriff 
der „Nationalität" im Sinne dieses Gesetzes vom 
objektiven Begriff „Volk" (Staatsvolk, d. h. die 
Zusammenfassung aller Staatsbürger) und „Rasse" 
(d. h. Blutverwandschaft) zu trennen. Nach Auf­
fassung der Kommission ist zur Grundlage des Pro­
jektes ein solcher Begriff der Nationalität genom­
men worden, daß die Feststellung der Nationalität 
jedes einzelnen Staatsbürgers durch freies Bekennt­
nis der Person selbst zu einer bestimmten völkischen 
Kultur gemeins chast geschieht. 

Der Begriff der „völkischen Minorität" im 
staatsrechtlichen Sinne dieses Gesetzes, besteht nach! 
Auffassung der Kommission aus allen den Staats­
bürgern, welche in das entsprechende National-
register ausgenommen sind. 

Nach seiner 
Konstruktion 

kann man dieses Gesetz in fünf Abschnitte teilen, 
deren Inhalt wie folgt zu bestimmen wäre: 

1. Die allgemeinen Grundbestimmungen (Z 1 
bis 8). 

2. Das Nationalregister und die Unterordnung 
der Staatsbürger unter die völkische Selbstverwal­
tung (§ 9—12). 

3. Auflösung des Kulturrats und Beendigung 
der Tätigkeit der Selbstverwaltung (Z 14, 15). 

4. Die Wahlen und der Zusammentritt des 
ersten Kulturrats (Z 16—28). 
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5» Die ÄerordnuMen der Staatsregiorllirg 
(§ 29-31). 

Bei Beurteilung der Frage, welche der bei uns 
bestehenden Selbstverwal tungsformen sich am 
besten für die neue Organisation eigne, blieb die 
Kommission bei der 

Kreisselbstverwaltung 

stchen, welche durch ihren Aufbau, ihre größere 
Elastizität und territorialen Umfang zur Organisa­
tion des Kulturwesens der völkischen Minoritäten 
geeigneter erscheint, als z. B. die ftäd-tische Selbstver­
waltung. Dieser grundlegende Gedanke ist im 8 1 
des Gesetzprojektes näher ausgeführt, wobei zugleich 
alle für die Selbstverwaltungen gültigen Gesetzen und 
Verordnungen auch auf die völkischen Selbstverwal-
tunjMnstitutionen bezogen werden. (KreiGelbst-
verwaltungsgesetz vom 22. Juil 1917 Ssobr. Usak. i 
Rassp. Praw. Nr. 173 vom 28. Juli 1917 Art. 953 
Pril. k Otd. I und Gesetz über die zeitweilige Auf­
sicht über die Selbstverwaltungen vom 11. Oktober 
1919 Teil ^ und L „RiW Teataja" Nr. 78 1919). 

, Dlie völWchen Se sbstver^waltunM n stitutionen! 
sind gleich >den anderen Selbstverwaltungen öffent­
lichrechtliche, staatliche Ausgaben erfüllende Institu­
tionen. Daher müssen die für unsere Selbstverwal­
tungen gültigen Prinzipien ebenso auch bei Schaf­
fung der völkischen Selbstverwaltungsinstitutionen 
und Organisation ihre Tätigkeit maßgebend und 
grundlegend sein. Das gilt besonders für den Auf­
bau und Wirkungskreis dieser Institutionen, ebenso 
für ihre Beziehungen zu den anderen staatlichen 
Institutionen vor allem zur Regierung. 

Die Regierung ist, wie in bezug aus die anderen 
Selbstverwaltungen, so auch hinsichtlich »dieser völ­
kischen Selbstverwaltung eine Aufsichtsbehörde und 
keine vorgesetzte Behörde. Eine Ausnahme von die-
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fem Grundgedanken bildet nur die Möglichkeit den 
Kulturrat aufzulösen. Der Gedanke der Autonomie 
ist in der rechtlichen Natur der Kreisselbstverwal-
tung darin zu finden, daß sie innerhalb ihres Kom­
petenzkreises und der von dem allgemeinen Gesetze 
gezogenen Grenzen vollkommen frei wird und 
ihre Beschlüsse und Anordnungen keinerlei Bestäti­
gung bedürfen, sondern nur durch Urteil des 
AdnOnistrati vgerichts 'annulliert werden können. 

Wenn die völkischen Selbstverwaltungsinstitutio-
nen auf Grundlage der für die Kreisselbstverwal­
tungen geltenden Gesetze organisiert werden, so 
bedürfen sie auch den Kreisverwaltungen gesetzlich 
zuerkannten Rechte. Sie >erhailten die Rechte einer 
juridischen Person, das Recht ihre Organe zu bilden 
und ihre Beamten zu wählen, ebenso erhalten sie die 
Rechte der Selbstverwaltungsinstituiionen im Ge­
richtsverfahren, sie sind Ms öffenMchvechtGche 
Institutionen von der Stempelsteuer befreit, sie 
haben das Recht Kanzleigebühren zu erhöben usw. 

Im Falle, daß die oben genannten für die 
Selbstverwaltung gültigen Gesetze vervollständigt 
oder verändert werden, gelten diese Vervollständi­
gungen und Veränderungen auch für die völkischen 
Selbstverwaltungen, aber natürlich nur in den ent­
sprechenden Teilen, denn die Veränderungen können 
auch solche Rechtsnormen betreffen, deren Verände­
rung hinsichtlich der völkischen Selbstverwaltungen 
— wegen ihres besonderen Charakters — nicht 
nötig ist. 

Gemäß den in der Einleitung angeführten 
Grundsätzen gehen die bisher den lokalen Selbstver­
waltungen zustehenden gesetzlichen Rechte in bezug 
auf 

die öffentlichen und privaten Schulen 
auf die völkischen Selbstverwaltung über. An Stelle 
der Stadt- oder Kreisschulverwaltung tritt die 
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Schulverwaltung der völkischen Selbstverwaltung^ 
Dadurch wird den Minoritäten die einheitliche Or­
ganisation des wichtigsten Teils ihres kulturellen 
Lebens ermöglicht. Der Schulrat der völkischen 
Selbstverwaltung hätte dem UnterrichWministeriuim 
gegenüber und in den Grenzen der völkischen Selbst­
verwaltung dieselbe amtliche Stellung,wie die Schul­
räte der lokalen Selbstverwaltungen. Der völkische 
Selbstverwaltnng unterstehen alle muttersprachli­
chen Schulen der Minorität im Slinne des § 12 des 
Grundgesetzes und der Schulgesetze, nicht aber Schu­
len mit der Unterrichtssprache einer gewissenen 
Minorität, welche sür Schulen einer anderssprachi­
gen Nationalität eingerichtet ist. Denn weil die völ­
kische S elb stverwaltNngsinstiitutionen Nur dann ins 
Leben gerufen werden, wenn sie mindestens die 
Hälfte aller Staatsbürger dieser Nationalität um­
fassen und diese Mehrheit auch immer vorhanden 
sein muß, so konnte die Kommission es nicht für 
natürlich halten, daß der Staat neben diesen Insti­
tutionen noch andere unterhalten müsse, welche die­
selben Aufgaben zu erfüllen hätten. Daher verlie­
ren sowohl der Staat als auch die lokale Selbstver­
waltung die Verpflichtung das Schulwesen und 
WohlfahrtsangelegenheiteN einer Minorität zu or­
ganisieren, deren Selbstverwaltungsinstitutionen be­
gründet worden sind. Selbstverständlich bedeutet 
das aber nicht, daß der Staat die allgemeine Lei­
tung, Aufsicht und Erteilung von Anordnungen 
hinsichtlich dieser Institutionen aus seinem Macht­
bereich und seinem Aufgabenkreis streicht. 

Entsprechend dem Z 21 des Grundgesetzes, gehört 
in den Wirkungskreis der völkischen Selbstverwal­
tung ferner das Gebiet der allgemeinen Wohlfahrt, 
wie auch die Befriedigung der kulturellen Bedürf­
nisse der entsprechenden Minorität außerhalb der 
Schule (Bibliotheken, Theater, Museen usw.). 
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Das öffentliche Schulnietz der Minoritäten wird 
entsprechend der finanziellen Grundlage der völki­
schen Selbstverwaltung gebildet (Z 6), nach Verein­
barung mit den lokalen Selbstverwaltungen ausge­
arbeitet und auf Antrag des Unterrichtsministers 
von 'der Staatsreigierung bestätigt. Wenn aber eine 
Einigung nicht erzielt wird, so entscheidet die Frage 
in jedem Falle die Staatsregierung (§ 4). 

Die 
Organe der völkischen Selbstverwaltung 

sind: der Knltnrrat («analog dem Kreisrate) und 
die Kulturoerwaltung (analog der Kreisverwal­
tung (K 5). 

Da die rechtliche Grundlage der völkischen 
Selbstverwaltung nicht das Territorial-recht, son­
dern das Porsonalrecht ist und da sie alle auf dem 
ganzen Territorium des Staates wohnenden Glie­
der der Minorität umfassen soll, so entsteht die 
Frage, ob durch diese starke Zentralisation nicht das 
kulturelle Leben einzelner lokaler Gruppen der 
Minorität leiden werde. Diese Gefahr wollte der 
von den Abgeordneten I. Tönisson und I. Jaak-
son eingebrachte Gesetzentwurf abwenden, in wel­
chem der Gedanke einer vollständigen Dezentralisa­
tion folgerichtig durchgeführt ist. Die Allgemeine 
Kommission hat sich diesen sehr beachtenswerten 
Gedanken zu eigen gemacht und versucht einen 
Mittelweg zu finden. Indem sie auf der personal-
rechtlichen Grundlage verblieb, hat sie die Frage so 
zu lösen versucht, daß die Interessen der örtlichen 
Gruppen geschützt seien. Und zwar auf folgendem 
Wege: 1. Die Wahlen in den Kulturrat finden 
nach territorialen Wahlkreisen statt (H 23 und 24), 
dadurch wird der Kulturrat zur Versammlung der 
örtlichen Vertreter und es wird »ein natürliches 
Band zwischen dem Zentrum und den örtl. Gruppen 
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geschaffen; 2. Zur Lösung von Fragen örtlicher Na­
tur unid zu örtlichen Anordnungen kann der Kul­
turrat örtliche Kulturkuratorien errichten, in welche 
nach Ansicht der allgemeinen Kommission vor allem 
die Vertreter des entsprechenden lokalen Bezirkes 
im Kulturrate gewählt werden sollten. Entspre­
chende nähere Bestimmungen des Gesetzes würden 
schon die engere Organisation der Selbstverwal­
tung berühren, während vorauszusetzen ist, daß sie 
selbst eine zweckmäßige Dezentralisation ihrer 
Organe durchführen wird, wozu ihnen das Kreis-
selbstverwaltnngsgesetz vollkommene Möglichkeit 
bietet. 

Die 
finanziellen Grundlagen 

der völkischen Selbstverwaltung (Z 6) sind von der 
Allgemeinen Kommission ebenso festgesetzt worden, 
wie von der ersten Staatsversammlung und wie es 
auch alle drei der zweiten Staatsversammlung ein­
gebrachten Entwürfe vorgesehen haben. Eine an­
dere Lösung dieser Frage würde die Notwendigkeit 
hervorrufen, die jetzt gültigen Grundnormen zu 
verändern, was an und für sich nicht leicht ist. 
Ebenso ist es schwer vorauszusehen, welche Folgen 
eine oder die andere neue Berechnungsweise haben 
würde; sie könnten leicht zur Ungerechtigkeit für 
die eine oder andere Seite werden. In dem Maße, 
wie die Verpflichtungen dien neuen Selbstverwal­
tungen übergeben werden, werden die lokalen 
Selbstverwaltungen« von ihren entsprechenden Ver­
pflichtungen gegenüber den Gliedern dler Minori­
täten befreit (Z 7). Wenn letztere aber trotzdem 
aus zwingenden Gründen oder mit Einwilligung 
der völkischen Selbstverwaltung allgemeine Insti­
tutionen benutzen, so hat die Minorität die hieraus 
entstehenden Unkosten' zu tragen (Z 13). 
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Als 

völkische Minoritäten im Sinne dieses Gesetzes 

gelten vor allem «die im H 23 des Grundgesetzes ge­
nannte -deutsche, russische und schwedische Nationa­
lität und serner auch alle anderen Minoritäts­
nationalitäten, deren Gesamtzahl nicht'unter 4000 *) 
ist (8). Die Autonomie aus die im Z 23 des Grund­
gesetzes genannten Nationalitäten zu beschränken 
liegt kein Grund vor, denn der §21 des Grund­
gesetzes, der von den autonomen Institutionen der 
völkischen Minoritäten handelt, zäW die Nationa­
litäten nicht aus, welche berechtigt wären autonome 
Institutionen ins Leben zu rufen. 

Die Zugehörigkeit zu einer völkischen Selbst­
verwaltung wird durch ein 

Nationalregister 

festgestellt (Z 9), denn wie könnte sonst bestimmt 
werden, wer das Wahlrecht in die Institutionen 
der Minoritäten Haiti? Wie könnte sonst die Steuer­
verpflichtung der Glieder der Minoriät reguliert 
werden? Wie könnte bestimmt werden, wer das 
Recht hat, an den Aufgaben der Minoritäten, den 
Kulturellen- und Wohlsahrtsinstitutionen teilzu­
haben. 

Die Ausnahme in das Nationalregister ge­
schieht frei auf Grund des Prinzips des völkischen 
Bekenntnisses von Staatsbürgern, die mindestens 
18 Jahre alt sind, d. h. solchen, die das Recht haben 
ihre Staatszugehörigkeit zu wählen. Dasselbe 
Recht, seine Nationalität zu wählen, «gilbt das Ge­
setz auch den 18jährigen Kindern der Gliedler der 

") Im Gelsetz ist der Norm auf 3000 herabgemindert 
worden. 
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Minorität (Z 9). Da die Mehrheit der Allgemei­
nen Kommission an 'dem Standpunkt festhielt, daß 
der Austritt ans 'dem Minovitätsvolke freizu­
stellen fei, weil sin Verbock die im Grundgesetz vor­
gesehene Freiheit der Wahl der Nationalität ein­
schränken würlde, so sieht das Gesetz die Möglichkeit 
eines jederzsitigen Austrittes vor (H 10, Anm. 1), 
wobei die materiellen Verpflichtungen des Austre­
tenden bis zum Schlüsse 'des Budgetjahres fort­
dauern. 

Damit aber der Eintritt in eine Minorität 
und das Austrittsrecht nicht zum Spielball unbe­
gründeter Stimmungen werde, ist den Selbstver­
waltungen das Recht gegeben, einmal ausgetrete­
nen Bürgern die Neuregistrierung zu versagen. 
(A 10, Anm. 2.) 

Da laut § 6 die bisherigen finanziellen Ver­
pflichtungen des Staates und der lokalen Selbst­
verwaltungen fortbestehen, so ist es eine logische 
Folgerung, daß auch die zu den Minoritäten ge­
hörigen Staatsbürger in vollem Umfange ihre bis­
herigen allgemeinen Bürgerpflichten so wie auch die 
finanziellen Verpflichtungen dem Staate und den 
lokalen Selbstverwaltungen gegenüber weiter zu 
leisten haben. Sonst wären "die Minoritäten in 
einem privilegierten Zustande (Z 12). 

Da die neuen Selbstverwaltungsinstitutionen 
staatliche Ausgaben erfüllen, hat 

der Staat 

das Recht und zugleich die Pflicht, darüber zu 
wachen, daß diefe Institutionen ihre Aufgaben er­
füllen. Daher ist der Staatsregierung das Recht 
gegeben, den Kulturrat auszulösen und Neuwahlen 
auszuschreiben (§ 14). Den Minoritäten wieder­
um ist aber das Recht verliehen, die Tätigkeit ihrer 
Selbstverwaltungen aus diesbezüglichen Beschluß 
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des Kulturrats, der mit zwei Drittel Majorität 
erfolgen muß, zu beendigen. Desgleichen müssen 
die Selbstverwaltungen ihre Tätigkeit beendigen, 
wenn die Anzahl der im Nationalregister verzeich­
neten Bürger unter die Zahl sinkt, welche zum 
Jnslebenrusen der Selbstverwaltung nötig ist. 
(ZZ 8, 15 und 19.) 

Die 
Wahlregister 

des ersten Volksrats werden von den lokalen 
Selbstverwaltungen auf Grund der ihnen zur Ver­
fügung stehenden und zur Verfügung gestellten 
Daten zusamengestellt, wobei sie das Material 
der Volkszählung, die Personalausweise und die 
Angaben einzelner Bürger über ihre Nationalität 
berücksichtigen. Die Staatsregierung wie auch der 
Vorsitzende des Hauptwahlkomitees (welcher laut 
ß 17 zur entsprechenden Minorität gehört), haben 
das Recht, ihre Vertreter in die lokalen Wahl­
komitees, welche die Listen zusammenstellen, zu er­
nennen. 

Um eine doppelte Registrierung zu vermeiden, 
ist das erste Wahlregister (A 17) zugleich auch die 
Grundlage sür das erste Nationalregister (§ 9 und 
18). Da man darin ein Abweichen vom Prinzip 
der positiven Option sehen könnte, welches für die 
Weiterführung des Nationaregisters dauernd gel­
ten bleibt, so haben alle in das Register eingetra­
gene Bürger das Recht, sich im Verlause einer ge­
nügend langen Frist (2 Monate) aus dem Register 
streichen zu lassen. Irgendeine Gefahr oder Frei­
heitsbeschränkung liegt in dieser Bestimmung schon 
deshalb nicht, weil laut Z 10 die in das ständige 
Nationalregister Eingetragenen jederzeit das Recht 
haben, sich von dort streichen zu lassen. Anderer­
seits hat diese Zusammenstellungsmethode des er­
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sten Nationalregisters nach Ansicht der Kommission 
zweifellos gewisse gute Seiten. Denn wenn nur 
die positive Option benutzt würde, so wäre es eine 
unvermeidliche Folge, daß von seiten einzelner 
Kreise der Minorität, die an der Durchführung 
der völkischen Selbstverwaltung interessiert sind, 
eine scharfe Agitation für den Eintritt einsetzen 
würde, wobei die Frage auf politisches Gebiet über­
tragen werden könnte, was nicht wünschenswert ist. 
Desgleichen bliebe in diesem Falle die Gesahr be­
stehen, daß infolge einer solchen Agitation be­
stimmte einzelne Gruppen und Strömungen der 
entsprechenden Minorität die völkische Selbstver­
waltung in ihre Hände bekämen und dadurch in 
eine privilegierte Stellung gegenüber den übrigen 
Gliedern ihrer Nationalität gerieten, was auch 
nicht wünschenswert ist. Wenn dem Gesetzgeber die 
Durchführung der völkischen Kultur-Selbstverwal­
tung als zweckmäßig und wünschenswert erscheint, 
so muß er daran interessiert sein, daß das ganze 
Minoritätsvolk an der neuen Kultur-Selbstverwal-
tung teilnimmt und die letztere in dieser Hinsicht 
sichergestellt ist. 

Die folgenden Paragraphen (HZ 19—26) ent­
halten verhältnismäßig eingehende Bestimmungen 
über den 

Gang der Wahlen 

entsprechend den Kreiswahlen (allgemeines, gehei­
mes, direktes und proporzionales Wahlrecht) und 
über Zusammentritt des Volksrats, wobei die Auf­
merksamkeit besonders auf einen Grundgedanken 
zu lenken ist. Durch dieses Gesetz werden den Mino­
ritäten wichtige Aufgaben staatlicher Natur über­
tragen, d. h. die Ordnung ihres gesamten völkischen 
Kulturlebens wird ihnen übergeben. Das kann 
aber nur dann mit gutem Erfolge geschehen, und 
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ist nur dann berechtigt, wenn Sicherheiten dafür 
vorhanden sind, Haß die entsprechende Minorität 
die durch dieses Gesetz ihr auferlegten Aufgaben ein­
mütig und mit ernstem Verantwortungsbewußt­
sein auf sich nimmt. Daher fordert das Gesetz als 
Vorbedingung sür die Tätigkeitseröffnung der 
völkischen Selbstverwaltung eine Wahlbeteiligung 
von 50A, eine Beteiligung von 50A? an der Regi­
strierung und einen Beschluß des Volksrats mit 
zwei Drittel Stimmenmehrheit. Wenn eine dieser 
Bedingungen nicht erfüllt ist, so kann die Ein­
führung der Selbstverwaltung erst nach Verlauf 
von drei Jahren von neuem gefordert werden, 
(s 19, 21, 27.) 

Das vorliegende Gesetz verzichtet aus Heraus­
gabe eines besonderen Einsührungsgesetzes und be­
vollmächtigt die Regierung die zur Einführung der 
völkischen Selbstverwaltung nötigen 

Verordnungen 

herauszugeben (Z 29). In Anbetracht dessen, daß 
das vorliegende Gesetz seinem Wesen nach ein Rah­
mengesetz ist, das den Rahmen ausfüllende Bild in 
seinen wichtigsten Zügen aber schon zu sehen ist, 
einerseits weil als Grundlage das Kreisverwal­
tungsgesetz genommen worden ist und andererseits 
die Grundgedanken festgelegt sind, erläßt die 
Staatsregierung die nötigen Verordnungen zum 
Zusammenstellen der Register, zur Vervollständi­
gung der entsprechenden Gesetze, zur näheren Aus­
führung der auf ihnen beruhenden völkischen Selbst­
verwaltungsinstitutionen und zur Überwachung 
ihrer Tätigkeit (Z 30). Da in Estland die Lebens­
bedingungen der Minoritäten sehr verschiedene 
sind (die einen siedeln geschlossen, die anderen zer­
streut, die einen haben die Majorität in einigen 
lokalen Selbstverwaltungen, die anderen sind über­
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all in der Minorität usw.), ist der Staatsregierung 
die Möglichkeit gegeben, entsprechend dem Sinne 
dieses Gesetzes allgemeine sür alle Minoritäten 
gültige Verordnungen zu erlassen, und nötigenfalls 
auch einzelne Verordnungen für jede Minorität 
getrennt (Z 30). 

Da wir Selbstverwaltungen haben, in denen 
eine bestimmte Minorität territorial in der Mino­
rität ist, so hat die Kommission es für nötig befun­
den, die Interessen der dortigen Staatsbürger est­
nischer Nationalität zu sichern, weshalb das Pro­
jekt der Staatsregierung das Recht gibt, in solchen 
Selbstverwaltungen die Befriedigung der kultu­
rellen Bedürfnisse der Bürger estnischer Nationa­
lität nach denselben Grundlagen und Möglichkeiten 
zu ordnen, wie das vorliegende Projekt sie hinsicht­
lich der völkischen Minoritäten vorsieht (H 31). 



II. 

Regierungs-Verordnimg . 
über die 

Srganisatiou der Kulturselbstverwaltung 
der Minoritöte». 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 101/102 und die Er­
gänzung des § 37 im Staatsanzeiger Nr. 199/200 — 1925.) 

I. 

§ 1. Die Aufgaben der Kulturselbstverwaltung 
einer Minorität sind: 

a.) 'die Organisation, Verwaltung und Über­
wachung der öffentlichen und privaten mutter­
sprachlichen Lehranstalten der betreffenden Minori­
tät in der Republik Estland und 

d) die Fürsorge für den übrigen Kulturauf-
gaben dieser Minorität und die Verwaltung der 
zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Anstalten 
und Unternehmungen. 

§ 2. Die Kulturselbstverwaltung der Mino­
rität hat das Recht auf Grund der geltenden 
Gesetze Eigentum zu erwerben und zu veräußern, 
Verträge abzuschließen, Verpflichtungen einzugehen 
und vor Gericht in ihren Vermögensangelegenheiten 
als Kläger und Beklagter vorzutreten, unter Be­
rücksichtigung der für die Regierungs-Jnstitutionen 
geltenden diesbezüglichen Bestimmungen. 
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Z 3. Die Kulturselbstverwaltung der Mino­
rität erledigt selbständig die in den Grenzen 
ihrer Befugnisse liegenden Aufgaben, sie unterliegt 
aber hierbei den geltenden Gesetzen und Regierungs­
verordnungen auf gleicher Grundlage und in 
gleicher Ordnung wie die örtlichen Selbstverwaltun­
gen. Die Überwachung der Tätigkeit der Kultur-
Selbstverwaltung der Minorität steht dem Innen­
minister zu. 

§ 4. Die Kulturselbstverwaltung der Mino­
rität hat das Recht, Kanzleigebühren auf den 
für die Kreisselbstverwaltuug geltenden Grundlagen 
zu erheben. 

§ 5. Hinsichtlich der Stempelsteuer und der 
Postgebühren gelten für die Kulturselbstverwaltung 
der Minorität dieselben Bestimmungen, wie für die 
örtlichen Selbstverwaltungen. 

§ 6. Die Kulturselbstverwaltung der Mino­
rität führt ein Siegel. Das Siegel trägt das 
Staatswappen und als Aufschrift die amtliche Be­
zeichnung der Behörde in der Staatssprache, auf 
Wunsch auch in der Sprache der betreffenden Mino­
rität, und wird auf Antrag der Kulturverwaltung 
der betr. Minorität vom Innenminister bestätigt. 

II. 

§ 7. Glieder der Kulturselbstverwaltung der 
Minorität sind alle estländischen Staatsbürger, 
die in die von dieser Selbstverwaltung zu 
führenden Nationalregister aufgenommen worden 
find. 

Z 8. In das Nationalregister können sich alle 
zur betreffenden Nationalität gehörigen estländi­
schen Staatsbürger, die mindestens 18 Jahre alt 
sind, aufnehmen lassen. 



31 

Kinder bis zum Alter von 18 Jahren von in 
das Nationalregister Eingetragenen gelten nach 
ihren Eltern als zur Kulturselbstverwaltung ge­
hörig. Wenn die Eltern verschiedener Nationalität 
sind oder zwei Kulturselbstverwaltungen angehören, 
so wird die Zugehörigkeit der Kinder zu einer 
Kulturselbstverwaltung durch Einigung der Eltern 
bestimmt. Wenn keine Einigung erzielt wird, so 
gehört das Kind der Nationalität oder Kultur­
selbstverwaltung des Vaters an. Die in das Na­
tionalregister aufgenommenen Kinder, die das 18. 
Lebensjahr erreicht haben, gelten als nicht zur 
Kulturselbstverwaltung gehörig, wenn sie sich nicht 
im Laufe eines Jahres haben registrieren lassen. 

Z 9. Aus dem Nationalregister wird gestrichen, 
wer: 

a.) durch den Tod ausscheidet; 
b) aus der estländischen Staatsangehörigkeit 

ausscheidet; 
o) auf eigenen Wunsch aus der Kulturselbst­

verwaltung austritt. 
Das Ausscheiden auf eigenen Wunsch ist minde­

stens ein halbes Jahr vorher schriftlich anzuzeigen. 

A n m e r k u n g .  D i e  K u l t u r s e l b s t ­
verwaltung hat das Recht, den auf Grund 
des A 9 Punkt o. aus dem Rational­
register Ausgeschiedenen die Wiederauf­
nahme zu verweigern. 

§ 10. Die auf Grund des § 9 P. d' und e aus­
scheidenden Glieder der Kulturselbstverwaltung sind 
verpflichtet, auf der gleichen Grundlage, wie die An­
gehörigen der Kulturselbstverwaltung alle finan­
ziellen Verpflichtungen der Kulturselbstverwaltung 
gegenüber bis zum Ende des Budgetjahres zu er­
füllen. 
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§ 11. Als stimmberechtigte Glieder der Kultur­
selbstverwaltung gelten die im Nationalrezister 
verzeichneten volljährigen Staatsbürger, die das 
Recht haben, sich an den Wahlen in die Vertretungs­
körperschaften der örtlichen Selbstverwaltungen zu 
beteiligen. 

III. 

Z 12. Die Organe der Kulturselbstverwaltung 
der Minorität sind: 

a) der Kulturrat, 
b) die Kulturverwaltung, und 
e) die örtlichen Kulturkuratorien. 
Der Sitz des Kulturrats und der Kulturverwal­

tung ist die Hauptstadt des Freistaates. 
H 13. Der Kulturrat besteht aus 20—60 Glie­

dern. Die Zahl der Glieder des ersten Kulturrats 
setzt die Regierung fest auf Grund eines Entwurfs 
des Hauptkomitees auf Vorschlag des Innenmini­
sters. Der Bestand der nächsten Kulturräte wird 
von den vorhergehenden Kulturräten bestimmt, be­
vor ihre Vollmachten erloschen sind. 

Der Kulturrat wird auf 3 Jahre gewählt. 
§ 14. Die Wahlen der Glieder des Kulturrats 

erfolgen auf der Grundlage entsprechender Verord­
nungen, die die Regierug laut ZZ 23, 24, des Ge­
setzes über die Kulturselbstverwaltung der Minori­
täten erlätzt. 

§ 15. Die Glieder des Kulturrats können für 
die Ausübung ihrer Amtspflichten eine Entschädi­
gung nach Verordnung oder auf Beschluß des Kul­
turrats erhalten. 

§ 16. Die Glieder des Kulturrats können nicht 
Beamte der Kulturverwaltung sein oder Verträge 
mit der Kulturverwaltung abschließen. Diese Be­
schränkung gilt auch für ihre Familienglieder. Über 
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Ausnahmen beschließt der Kulturrat auf seiner 
Sitzung mit 2/z Stimmenmehrheit. 

§ 17. Ein Glied des Kulturrats, welches ohne 
triftige Gründe an drei aufeinander folgenden 
Sitzungen nicht teilgenommen hat» gilt als aus 
der Zahl der Glieder des Rats ausgeschieden. An 
seine Stelle tritt der nächste Kandidat in der in der 
Wahlverordnung für den Kulturrat vorgesehenen 
Ordnung. 

Z 18. Der Kulturrat ist innerhalb seines Kom­
petenzbereichs das beschließende Organ der Kultur­
selbstverwaltung. Seiner Beschlußfassung unter­
liegen alle die die Kulturselbstverwaltung betreffen­
den Fragen, die Wahl der Exekutiv-Organe und 
die Überwachung ihrer Tätigkeit. (Hausordnung 
der Kreisräte Z 6.) 

§ 19. Die Sitzungen des Kulturrats sind or­
dentliche und außerordentliche. 

Z 20. Die Eröffnungssitzung des Kulturrats 
leitet bis zur Wahl des Präsidiums der Vorsitzende 
des Hauptkomitees für die ersten Wahlen in den 
Kulturrat. Die erste ordentliche Sitzung des Kul­
turrats beruft das auf der Eröffnungssitzung ge­
wählte Präsidium. Später erfolgt die Einberufung 
des Kulturrats und die Bestimmung des Termins 
seines Zusammentritts durch die Kulturverwaltung. 

K 21. Ordentliche Sitzungen des Kulturrats 
finden wenigstens einmal im Jahr statt. 

§ 22. Die außerordentlichen Sitzungen des 
Kulturrats werden von der Kulturverwaltung auf 
eigene Initiative oder auf schriftliches Verlangen 
eines Drittels der Ratsglieder oder der Revisions­
kommission einberufen. In beiden letzteren Fällen 
muß der Kulturrat nicht später als im Laufe zweier 
Wochen nach Eingang des Antrages bei der Kultur­
verwaltung einberufen werden. 
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§ 23. Eine Sitzung des Kulturrats ist beschluß­
fähig, wenn wenigstens die Hälfte der Ratsglieder 
anwesend ist. 

Z 24. Die Sitzungen des Kulturguts sind öffent­
liche. Um sie sür geschlossene zu erklären, ist eine 
Stimmenmehrheit von ^ der Anwesenden erfor­
derlich. 

§ 25. Die Termine der Sitzungen des Kultur­
rats werden öffentlich in der vom Kulturrat be­
stimmten Weise bekannt gegeben. 

Den Ratsgliedern werden namentliche Auffor­
derungen und die Tagesordnung rechtzeitig nach 
den von ihnen angegebenen Adressen zugesandt. 

§ 26. Die Tagesordnung der Sitzungen des 
Kulturrats wird von der Kulturverwaltung auf­
gestellt. Ohne deren Einverständnis können auf 
der Sitzung keine Angelegenheiten entschieden wer­
den, die nicht auf der Tagesordnung stehen. 

Z 27. Die Kulturverwaltung setzt Angelegen­
heiten auf eigene Initiative, sowie auf Antrag ört­
licher Selbstverwaltungen, gesellschaftlicher Organi­
sationen, von Gliedern des Kulturrats und von 
Privatpersonen auf die Tagesordnung der Sitzung 
des Kulturrats. 

Die Kulturverwaltung ist verpflichtet, vom 
Innen- und Unterrichtsminister vorgestellte An­
gelegenheiten auf die Tagesordnung zu setzen. 

§ 28. Die Beschlüsse des Kulturrats werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 

Zwei Drittel Mehrheit des gesetzlichen Bestandes 
des Kulturrats sind nötig: 

1) zur Verwirklichung der Kulturselbstverwal-
tung. (Z 27 d. Gesetzes über die Kulturselbstver­
waltung») 

2) zur Beendigung der Tätigkeit der Kultur­
selbstverwaltung. (Z 15 P. 1 d. Gesetzes über die 
Kulturs elbstv erwaltung.) 
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3) wenn Amtspersonen der Kul tu r se^ver-
waltung zur gerichtlichen Verantwortung 
werden sollen. ^ 

§ 29. Die Beschlußfassung des Kulturr^ 
folgt in offener Abstimmung. In geheim^ 
stimmung erfolgt die Wahl des Präsidiuri^ 
Kulturrats und der Glieder der Kulturverw^ung, 
die Belangung von Beamten, die BesW^ng 
der Gehälter und Unterstüzungsgelder. 

Auf Verlangen von ^ der anwesenden Glieder 
des Kulturrats müssen auch andere Fragen ^ ge­
heimer Abstimmung erledigt werden. 

§ 30. Die Sitzungen des Kulturrats lei^t der 
Präsident der Kulturverwaltung oder besieg 
Hilfe. Bei deren Abwesenheit wählt der Kn-urrat 
aus seiner Mitte einen Leiter. Die Sitzung unrd 
in solchen Fällen von einem Gliede der 
waltung oder bei Abwesenheit von solches ^^n 
ältesten anwesenden Gliede des Kulturra^ 
öffnet. 

Z 31. Die Aufrechterhaltung der OrdnvH. 
den Sitzungen liegt dem Vorsitzenden ob. ^eisr 
hat das Recht, die Redner zu unterbrechen/ 
zweimaliger Verwarnung ihnen das Wort ^ 
ziehen, den Sitzungsteilnehmern BemerkunF^ 3^ 
machen, sie zur Ordnung zu rufen, UnterbreW^Mu 
der Sitzungen anzusetzen und nö t igen fa !^  ^  

Sitzung Zu schließen, wenn die Fortsetzung 
infolge des Verhaltens der Sitzungsteilnehm^ 
der Zuhörer unmöglich wird. Wenn im Erlaus 
der Sitzung Ordnungsstörungen seitens d^ Zu­
hörer vorkommen, kann der Vorsitzende di^ 
fernung des Publikums aus dem Sitzung^um 
fordern. 

§ 32. Das Protokoll der Sitzungen de-^ 
turrats wird vom Sekretär des Kulturrat^ 
seinem Stellvertreter geführt. 
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A n m e r k u n g .  D e r  S e k r e t ä r  d e s  
Kulturrats kann zugleich auch Sekretär 
der Kulturverwaltung sein. 

§ 33. Das Protokoll einer jeden Sitzung liegt 
im Sitzungsraum drei Tage lang aus. Im Laufe 
dieser Zeit haben die Glieder des Kulturrats das 
Recht, bezüglich der Beschlüsse der Sitzungen und 
ihrer Reden Bemerkungen und Korrekturen anzu­
bringen. 

A n m e r k u n g .  D i e  P r o t o k o l l e  d e r  
geschlossenen Sitzungen werden vom Se­
kretär aufbewahrt, der verpflichtet ist, sie 
auf Verlangen von Gliedern des Kultur­
rats im Laufe der in diesem Paragraphen 
vorgesehenen Zeit ihnen zur Durchsicht, 
Korrektur und Anbringung von Bemer­
kungen auszuhändigen. 

§ 34. Wenn im Laufe von drei Tagen keine 
Proteste gegen das Protokoll eingelaufen sind, er­
klärt das Präsidium der Sitzung des Kulturrats 
das Protokoll für bestätigt. Pflicht des Präsidiums 
ist es, das Protokoll entsprechend den eingereichten 
Bemerkungen zu korrigieren. 

§ 35. Zwecks Vorverhandlung einzelner Fra­
gen kann der Kulturrat aus seinen Gliedern Kom­
missionen bilden. 

Z 36. Zur Lösung und Ordnung von lokalen 
Fragen können vom Kulturrat nach Bedarf örtliche 
Kulturkuratorien ins Leben gerufen werden, deren 
Tätigkeitsgebiet der Kreis mit den Städten ist. 

Mit Bestätigung der Staatsregierung kann für 
mehrere Kreise ein gemeinsames Kulturkuratorium 
ins Leben gerufen werden. 

§ 37. Die Kulturkuratorien bestehen aus den 
in ihrem Tätigkeitsgebiet gewählten Gliedern des 
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Kulturrats, welche aus ihrer Mitte den Vorsitzen­
den des Kulturkuratoriums oder ein Präsidium 
wählen. Wenn die Zahl der im Tätigkeitsgebiet 
eines Kulturkuratoriums gewählten Glieder des 
Kulturrats kleiner ist als 3, so ergänzt der Kultur­
rat den Bestand der Glieder des Kulturkuratoriums 
bis Zur bezeichneten Zahl durch im Tätigkeitsgebiet 
des Kulturkuratoriums wohnende stimmberechtigte 
Glieder der Kulturselbstverwaltung. 

§ 38. Die Kulturkuratorien handeln auf 
Grundlage entsprechender Spezialinstruktionen und 
unterstehen den Beschlüssen des Kulturrats. Diese 
Instruktionen werden auf Antrag des Innenmini­
sters von der Staatsregierung bestätigt. 

§ 39. Dem Kulturrat, seinen Kommissionen 
und den Kulturkuratorien steht das Recht zu zwecks 
Abgabe von Erläuterungen Experten zu den Sitzun­
gen heranzuziehen. 

§ 40. Die Tätigkeit und die Geschäftsführung 
der Kulturverwaltung und der Kulturkuratorien 
kontrolliert die Revisionskommission, die vom Kul­
turrat aus der Zahl seiner Glieder gewählt wird. 
Die Zahl der Glieder der Revisionskommission wird 
vom Kulturrat nach Bedarf festgesetzt. Die Revi­
sionskommission hat das Recht, Experten zu ihren 
Arbeiten heranzuziehen und einzelne Glieder mit 
Revisionen zu betrauen. 

§ 41. Der Kulturrat hat das Recht, auf den 
im § 1 bezeichneten Gebieten verbindliche Verord­
nungen zu erlassen, welche sür alle Glieder der 
Kulturselbstverwaltung verpflichtend sind. Diese ver­
bindlichen Verordnungen dürfen zu den geltenden 
Gesetzen nicht im Gegensatz stehen. 

Die verbindlichen Verordnungen stehen unter 
der Kontrolle des Innenministeriums und werden 
von dort dem Justizministerium zur Veröffent­
lichung im Staatsanzeiger übersandt. 
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K 42. Das Exekutivorgan >des Kulturrats ist 
die Kulturverwaltung. (Ha'usoridnung der Kreis­
räte § 29.) 

§ 43. Die Kulturverwaltung besteht aus we­
nigstens 3 vom Kulturrat gewählten Gliedern. 

Z 44. Die Glieder der Kulturverwaltung wer­
den auf der ersten ordentlichen Sitzung des Kultur­
rats gewählt. Als gewählt gelten die Kandidaten, 
die mehr als die Hälfte der Stimmen aller an­
wesenden Ratsglieder erhalten haben. 

Gewählt werden können auch Personen, die 
nicht Glieder des Kulturrats sind, sie müssen aber 
stimmberechtigte Glieder der Kulturselbstverwaltung 
sein. Als Glieder der Kulturverwaltung haben sie 
beratende Stimme auf den Sitzungen des Kultur­
rats. 

Z 45. Die Glieder der Kulturverwaltung wer­
den auf die Dauer der Amtsperiode des Kulturrats 
gewählt. 

Bei Auflösung des Kulturrats erfüllt die Kul­
turverwaltung ihre Aufgaben, bis die vom neuen 
Kulturrat gewählte Kulturverwaltung ins Amt 
tritt. 

Z 46. Der Präsident der Kulturverwaltung 
und sein Gehilfe werden vom Kulturrat aus der 
Zahl der Glieder der Kulturverwaltung gewählt. 

§ 47. Die Geschäftsführung der Kulturverwal­
tung wird nach Maßgabe der Notwendigkeit in Ab­
teilungen eingeteilt. Vorsitzende der Abteilungen 
sind die Glieder der Kulturverwaltung. 

§ 48. Die Kulturverwaltung ernennt und ent­
läßt die Beamten der Kulturverwaltung. 

Der Kulturrat bestimmt auf Vorschlag der 
Kulturverwaltung ihre Gehälter. 

H 49. Zur Erledigung der laufenden Ange­
legenheiten hält die Kulturverwaltung nicht seltener 
als einmal monatlich ordentliche Sitzungen ab. Die 
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Tage dieser Sitzungen werden von der Kulturver­
waltung festgesetzt und auf vom Kulturrat be­
stimmte Weise öffentlich bekannt gegeben. 

A n m e r k u n g .  W e n n  i n  D r i n g ­
lichkeitsfällen ein Beschluß der Kultur­
verwaltung nicht abgewartet werden kann, 
so hat der Präsident der Kulturverwal­
tung oder der Vorsitzende der betreffenden 
Abteilung das Recht, die Angelegenheit 
auf eigene Verantwortung Zu erledigen 
und dieses auf der nächsten Sitzung der 
Kulturverwaltung zur Bestätigung oder 
endgültigen Beschlußfassung vorzulegen. 

§ 50. Die Sitzungen der Kulturverwaltung 
sind beschlußfähig bei Anwesenheit von wenigstens 
drei Gliedern der Kulturverwaltung, unter denen 
sich der Präsident oder sein Stellvertreter befinden 
müssen. 

Z 51. Die Sitzung wird geleitet vom Präsi­
denten oder dessen Stellvertreter. Wenn beide ab­
wesend sind, von einem der Glieder der Kulturver­
waltung, welches die Versammlung sür die be­
treffende Sitzung dazu wählt. 

An der Sitzung können mit Einverständnis ooer 
auf Aufforderung der Kulturverwaltung auch Be­
amte oder andere Sachverständige mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

§ 52. Die Beschlüsse der Kulturverwaltung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Die Abstimmung ist offen. 

A n m e r k u n g .  W a h l e n  v o n  B e ­
amten müssen auf Verlangen einzelner 
Glieder in geheimer Abstimmung vorge­
nommen werden. 
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§ 53. Das Amt der Glieder der Kulturver­
waltung sind Ehrenämter, doch kann auf Beschluß 
des Kulturrats den Gliedern der Kulturverwaltung 
eine Arbeitsentschädigung für jede Sitzung oder 
auf anderer Grundlage bewilligt werden. 

§ 54. Der Sekretär der Kulturverwaltung 
führt die Protokolle der Sitzungen der Kulturver­
waltung. Der Sekretär leitet auch die Kanzlei der 
Kulturverwaltung. 

Z 55. Die Kulturselbstverwaltung wird durch 
die Kulturverwaltung im Verkehr mit Regierungs-, 
Gerichts-, Selbstverwaltungs- und anderen Insti­
tutionen und Personen vertreten. 

Z 56. Die allgemeine Überwachung der Ge­
schäftsführung der Kulturverwaltung, der ihr 
unterstehenden Institutionen und der örtlichen Kul­
turkuratorien und deren Gesetzmäßigkeit obliegt 
dem Präsidenten der Kulturverwaltung. 

§ 57. Über die innere Geschäftsführung der 
Kulturverwaltung und über die Verwaltung der 
Gelder und Vermögensobjekte der Kulturverwal­
tung erläßt der Kulturrat nach Bedarf besondere 
Instruktionen. 

Z 58. Die Kulturverwaltung verwendet die 
Geldmittel der Kulturselbstverwaltung in den 
Grenzen des vom Kulturrat bestätigten Budgets. 

Die Zusammenstellung und Durchführung des 
Budgets und die Abrechnungen über die auf der 
Grundlage des Budgets gemachten Ausgaben er­
folgen auf Grund des gemäß § 12a der zeit­
weiligen Staatsverwaltungsordnung von der 
Staatsregierung am 19. Januar 1920 angenom­
menen zeitweiligen Gesetzes, über Ausgaben, Ein­
nahmen, Budget und Abrechnungen der Geineinde-
und Kreisselbstverwaltungen. 
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IV. 

§ 69. Die Kontrolle der Tätigkeit der kultu­
rellen Selbstverwaltung steht dem Innenminister 
zu, der sie persönlich oder durch Vertreter ausübt. 

Z 60. Zur Durchführung der Kontrolle hat 
der Innenminister das Recht, die Geschäftsführung 
der Organe der kulturellen Selbstverwaltung jeder­
zeit zu revidieren, von ihnen Erklärungen zu for­
dern und ebenso zur Sache gehörende Dokumente 
oder Kopien von ihnen zu verlangen. 

Die Protokolle der Sitzungen der Kulturverwal­
tung oder deren Abschriften werden zur Kontrolle 
im Laufe von 7 Tagen nach der Sitzung dem 
Innenminister zugeschickt. 

Die Überwachung geschieht auf Grundlage des 
zeitweiligen Gesetzes betreffend die Überwachung der 
Selbstverwaltungen. 

§ 61. Die Regierung kann auf Vorschlag des 
Innenministers den Kulturrat auflösen. Die Neu­
wahlen werden im Laufe von drei Monaten nach 
dem Tage der Auflösung durchgeführt. 

V. 

§ 62. Privatpersonen, Vereine und Behörden 
können bei Verletzung ihrer Privatrechte durch die 
kulturelle Selbstverwaltung auf allgemeiner Grund­
lage Forderungen erheben. (Zivilprozeßordnung 
§ 1 u. Anmerkung.) 

§ 63. Gegen ungesetzliche zur Ausführung ge­
brachte Beschlüsse des Kulturrats kann im Friedens­
richterplenum im Administrativ-Gerichtsverfahren 
geklagt werden. ' 

§ 64. Gegen gesetzwidrige Verordnungen der 
Kulturverwaltung kann im Friedensrichterplenum 
im Administrativ-Gerichtsverfahren geklagt wer­
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den; alle anderen Klagen über die Tätigkeit der 
Kulturverwaltung werden an den Kulturrat ge­
richtet. 

VI. 

H 65. Die Beendigung der Tätigkeit der kultu­
rellen Selbstverwaltung in den Fällen des Z 15 des 
Gesetzes über die kulturelle Selbstverwaltung er-
solgt nach sür jeden einzelnen Fall erlassenen ent­
sprechenden Verordnungen der Regierung. 

Verordnung Aber die Wahlen in den 
estMndischen deutschen Knltnrrat. 

(Veröffentlicht im Staatsanzsiger Nr. 101/102 — 192?.) 

I. Die Wahlkreise und Wahlbezirke. 

Z 1. Die Wahlen in den estländifchen deutschen 
Kulturrat erfolgen in zehn Wahlkreisen, die zur 
Abgabe der Stimmen in Wahlbezirke eingeteilt wer­
den. Die Wahlkreise bilden: 

I. der Kreis Wierland mit den Städten Wesen­
berg und Narva; 

II. „ „ Jerwen mit der Stadt Weißen­
stein; 

III. „ „ Harrien mit den Städten Reval 
und Baltischport; 

IV. „ „ Wieck mit der Stadt Hapsal; 
V. „ „ Ösel mit der Stadt Arensburg; 

VI. Kreis und Stadt Pernau; 
VII. „ „ „ Fellin; 

VIII. „ „ „ Dorpat; 
IX- „ „ „ Walk; 
X. Die Kreise Werro und Petschur mit^ den 

Städten Werro und Petschur. 
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Z 2. Die Wahlbezirke bestimmt der Innen­
minister auf je 3 Jahre auf Vorschlag der Kultur­
verwaltung. 

A n m e r k u n g :  F ü r  d i e  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat, sowie in den in 
§§ 25 und 27 des Gesetzes über die Kul-

turselbswerwaltung der Minoritäten vor­
gesehenen Fällen werden die Wahlbezirke 
vom Innenminister auf Vorschlag des 
Hauptwahlkomitees bestätigt. 

II. Die Institutionen zur Leitung der Wahlen in 
den Kulturrat. 

§ 3. Die Wahlen in den Kulturrat werden ge­
leitet vom Hauptwahlkomitee, den Kreis- und den 
örtlichen Wahlkomitees. 

Z 4. Das Hauptkomitee besteht aus dem Vor­
sitzenden der Kulturverwaltung als Vorsitzendem, 
einem richterlichen Gliede auf Ernennung der Ge-
richtspalate und einem Gliede, welches auf Vor­
schlag des Innenministers von der Staatsregierung 
ernannt wird. 

A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat, sowie in den in 

25 und 27 des Ges. über die Kultur­
selbstverwaltung >d. Minorit. vorgesehenen 

Fällen wird der Vorsitzende des Haupt­
komitees in der im § 21 des genannten 
Gesetzes vorgesehenen Ordnung ernannt. 

§ 5. Die Aufgaben des Hauptkomitees sind: 
1) Die öffentliche Bekanntgabe des Termins 

für die Wahlen, die Kontrolle über ihren allgemei­
nen Verlauf und Beratung und Beschlußfassung 
über Maßnahmen zu ihrer Beschleunigung und Er­
leichterung; 
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2) Die Kontrolle darüber, daß die National­
register in Ordnung sind; 

3) Die Kontrolle darüber, daß die Kreis­
komitees ihre Tätigkeit rechtzeitig beginnen. 

4) Die Herstellung der Wahlzettel und Um­
schläge, wie auch ihre Versendung an die Kreis­
komitees'; 

6) Die Herstellung von Protokollblanketts sür 
die Sitzungen der Kreis- und Wahlkomitees und 
ihre Versendung an die Kreiskomitees; 

6) Versügungen in Sachen des zur Vollziehung 
der Wahlen bestimmten Kredits; 

7) Die Anfertigung eines Verzeichnisses der zu 
Gliedern des Kulturrats gewählten Personen, die 
öffentliche Bekanntgabe desselben, sowie die Aus­
fertigung von entsprechenden Bescheinigungen an 
die Glieder des Kulturrats; 

8) Beförderung des Materials über die Wahlen 
an die Hauptverwaltung für Selbstverwaltungs­
angelegenheiten beim Innenministerium. 

Z 6. Das Kreiskomitee besteht aus dem 
Vorsitzenden des örtlichen deutschen Kulturkurato­
riums oder dessen Gehilfen als Vorsitzenden und 
zwei vom selben Kulturkuratorium gewählten Glie­
dern. Der Sitz des Kreiskomitees ist: für den 
Wahlkreis Harrien — Reval, für den Wahlkreis 
Werro-Petschur — Werro, für die übrigen Wahl­
kreise — die entsprechende Kreisstadt. 

A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat, sowie in den in 
§§ 25 und 27 des Ges. über die Kultur­

selbstverwaltung d. Minorit. vorgesehenen 
Fällen, werden die Vorsitzenden und die 
Glieder der Kreiskomitees vom In­
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nenminister auf Vorschlag des Haupt­
komitees aus der Zahl der wahlberechtig­
ten Bürger deutscher Nationalität des 
entsprechenden Wahlkreises ernannt. 

§ 7. Nach Einreichung der Kandidatenlisten 
Hai jede Gruppe, die eine Kandidatenliste eingereicht 
hat, das Recht, von sich aus einen Vertreter als 
vollberechtigtes Glied in das Kreiskomitee zu 
entsenden. Als Vertreter gilt eine von den Unter­
zeichnern besonders bevollmächtigte Person oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, wer die Liste 
als erster unterzeichnet hat. 

Z 8. Die Aufgaben des Kreiskomitees sind: 
1) Die Kontrolle darüber, daß die Wahl­

komitees ihre Tätigkeit rechtzeitig beginnen; 
2) Empfang und Durchsicht der Kandidaten­

listen, ihre Nnmmerierung und öffentliche Aus­
stellung; 

3) Übersendung von Abschriften der Kandi­
datenlisten an das Hauptkomitee spätestens zwei 
Tage nach Schluß des Termins für die Eingabe 
der Kandidatenlisten; 

4) Beförderung der vom Hauptkomitee erhalte­
nen Wahlzettel, Umschläge und Protokollblankette 
für die Wahlkomitees an die letzteren; 

6) Zusammenfassung der Wahlergebnisse, Zu­
sammenstellung der Liste der im entsprechenden 
Wahlkreise zu Gliedern des Kulturrates Gewählten 
und Übersendung dieser Liste und des ganzen Wahl­
materials an das Hauptkomitee. 

§ 9. Die Wahlkomitees bestehen aus vier 
vom örtlichen Kulturkuratorium aus der Zahl 
der im entsprechenden Wahlbezirke wohnenden wahl­
berechtigten Bürger deutscher Nationalität ernann­
ten Gliedern. Die Glieder des Komitees wählen 
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sich aus ihrer Zahl einen Vorsitzenden und einen 
Sekretären. 

A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat, sowie in den in 
§§ 25 und 27 des Ges. über die Kultur­

selbstverwaltung d. Minovit. vorgesehenen 
Fällen werden die Glieder des Wahl­
komitees vom Hauptwahlkomitee auf Vor­
schlag der Kreiskomitees ernannt. 

§ 10. Jeder Vertreter einer Kandidatenliste 
im Kreiskomitee (§ 7) hat das Recht, einen 
Vertreter der Liste in jedes Wahlkomitee Zu er­
nennen, welcher an den Arbeiten des Komitees als 
vollberechtigtes Glied teilnimmt. 

§ 11. Die Aufgaben des Wahlkomitech sind: 
Entgegennahme der Wahlzettel, ihre vorläufige 
Zählung im eigenen Bezirk und ihre Weiterleitung 
an das Kreiskomitee. 

Z 12. Die örtlichen Regierun gs- und Selbst­
verwaltungsinstitutionen müssen dem Haupt­
komitee, den Kreis- und den örtlichen Wahlkomitees 
bei Erfüllung der ihnen durch diese Verordnung 
auferlegten Aufgaben behilflich sein. 

III. Die Wahlberechtigung und die Wählerlisten. 

tz 13. Jeder Bürger, der in das deutsche Na­
tionalregister eingetragen ist und das Wahlrecht zu 
den entsprechenden Kommunalwahlen hat, hat das 
Recht an den Wahlen in den Kulturrat teilzunehmen 
und sich dorthin wählen zu lassen. An den Wahlen 
nimmt er in dem Wahlbezirke teil, wo er im Na­
tionalregister verzeichnet ist. 

A n m e r k u n g .  D i e  N a t i o n a l r e g i s t e r  
werden auf Grund einer SpezialVerord­
nung der Staatsregierung geführt. 
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§ 14. Die Wählerlisten werden von den ört­
lichen Kulturkuratorien zusammengestellt. 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  W ä h l e r l i s t e n  
für die Wahlen in den ersten estländischen 
deutschen Kulturrat werden entsprechend 
der Verordnung der Staatsregierung vom 
17. April 1925 (Staatsanzeiger Nr. 65/66) 
zusammengestellt. 

A n m e r k u n g  2 .  F ü r  d i e  Z e i t  d e r  
Zusammenstellung der Wählerlisten hal 
der Innenminister das Recht, in die ört­
lichen Kulturkuratorien seine Vertreter zu 
ernennen. 

§ 15. In der Wählerliste werden Fannlien-
und Vorname, Alter und Adresse des Wählers ver­
zeichnet. Die Wählerliste wird alphabetisch nach 
den Familiennamen zusammengestellt. 

Niemand darf in mehr als einer Wählerliste 
eingetragen sein. 

Die Wählerlisten werden in der Staatssprache 
geführt. 

§ 16. Die Wählerliste wird vom örtlichen 
Kulturkuratorium spätestens vierzig Tage vor den 
Wahlen im Wahllokal oder an einem anderen vom 
Kulturkuratorium bestimmten geeigneten Orte zur 
öffentlichen Einsichtnahme ausgestellt, was minde­
stens 3 Tage vorher durch Bekanntmachungen 
öffentlich mitgeteilt wird. 

§ 17. Jeder stimmberechtigte Bürger, der in 
das Nationalregister eingetragen (§ 13), aber 
in die Wählerliste nicht aufgenommen worden ist. 
ist berechtigt, von der die Wählerliste zusammen­
stellenden Institution seine unverzügliche Eintra­
gung zu verlangen. Die Wahlberechtigung ist in 
diesem Fall durch Beibringung eines Zeugnisses, 
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daß er in den ständigen Listen der stimmberechtigten 
Bürger steht, zu erweisen. 

Dieses Recht erlöscht sieben Tage vor dem ersten 
Wahltage. 

Z 18. Klagen in Sachen der Zusammen­
stellung der Wählerlisten werden in derselben Ord­
nung erhoben, wie in Sachen der ständigen Listen 
der stimmberechtigten Bürger. 

A n m e r k u n g .  I n  d e r s e l b e n  O r d ­
nung werden die von der die Wählerlisten 
zusammenstellenden Institution unberück­
sichtigt gelassenen Forderungen der Ver­
treter des Innenministers in Sachen der 
Zusammenstellung der Wählerlisten dem 
Administrativgericht zur Entscheidung 
vorgestellt. 

IV. Die Kandidatenlisten. 

Z 19. Die Wahlen in den Kulturrat werden 
durch Stimmenabgabe für eine Kandidatenliste des 
entsprechenden Wahlkreises ausgeübt. 

§ 20. Die Kandidatenlisten werden dem Kreis­
komitee von den Wählern spätestens dreißig 
Tage vor dem ersten Wahltage eingereicht, welcher 
Termin vom Kreiskomitee öffentlich bekannt gege­
ben wird. 

Z 21. Jede Kandidatenliste muß von minde­
stens 10 Wählern unterschrieben sein; die Unter­
schristen werden auf der Liste schriftlich vom Ein­
reichenden beglaubigt, der die Verantwortung für 
Fälschungen auf sich nimmt. In der Liste müssen 
Name, Vorname und Wohnort jedes vorgeschlagenen 
Kandidaten angegeben sein. Der Liste müssen Mit­
teilungen von allen Kandidaten beigefügt sein, daß 
sie einverstanden sind, sich nach dieser Liste wählen 
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zu lassen. Der Liste kann auch die Bezeichnung der 
vorschlagenden Organisation beigefügt werden, so­
fern sie nicht den Gesetzen oder der Sittlichkeit wider­
spricht, worüber das Kreiskomitee entscheidet. 

Z 22. Der im § 7 dieser Verordnung genannte 
Vertreter der Liste im Kreiskomitee wird bei Ein­
reichung der Liste ernannt. 

tz 23. Eine Kandidatenliste darf nicht von einer 
solchen Organisation oder Gruppe von Bürgern 
eingereicht werden, deren Tätigkeitsziel ist: 

1) Gewaltsame Veränderung der durch das 
Grundgesetz des estländischen Freistaates festge­
setzten Staatsordnung oder der bestehenden Gesell­
schaftsordnung; 

2) Beendigung der Selbständigkeit des estländi­
schen Freistaates oder Abtrennung vom Freistaate 
eines seiner Teile, oder 

3) Betreibung einer die Selbständigkeit des est­
ländischen Freistaates verneinenden Propaganda. 

§ 24. Jeder Wähler kann nur eine Kandi­
datenliste unterzeichnen. Falls ein und derselbe 
Wähler mehrere Kandidatenlisten unterzeichnet hat, 
so hat seine Unterschrift nur auf der Liste Gültig­
keit, welche dem Kreiskomitee als erste eingereicht 
worden ist. 

§ 25. In einer Kandidatenliste können nicht 
mehr als drei Kandidaten aufgenommen werden. 
In Kandidatenlisten, welche mehr Kandidaten ent­
halten, bleiben die letzten unberücksichtigt. 

§ 26. Die sm Z 7 dieser Verordnung genann­
ten Vertreter können schriftlich erklären, daß zwei 
oder mehr Listen sich einer Wahlverbindung zu­
sammenschließen. 

ß 27. Die Liste sowie die im vorigen Para­
graphen erwähnte Erklärung über die Wahlver­
bindung kann nicht zurückgenommen werden. 
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Z 28. Falls eine Kandidatenliste den Anforde­
rungen dieses Hauptstücks nicht entspricht, teils 
das Kreiskomitee solches dem Vertreter der Kan­
didatenliste im Laufe von zwei Tagen mit. Ver­
besserungen zur Beseitigung des angegebenen Man­
gels können bis spätestens vierundzwanzig Tage 
vor dem ersten Wahltage eingebracht werden. 

§ 29. Die eingereichten Kandidatenlisten, welche 
den Anforderungen dieses Hauptstückes entsprechen, 
werden vom Kreiskomitee in der Reihenfolge 
ihres Eingangs nummeriert und mit einem Ver­
merk über Tag und Stunde des Eingangs ver­
sehen. Dem Einreichenden wird eine Quittung mit 
denselben Daten ausgefertigt. 

Z 30. Die Kandidatenlisten werden in den 
Räumen des Kreiskomitees spätestens zweiund­
zwanzig Tage vor dem ersten Wahltage mit der 
im § 29 dieser Verordnung erwähnten Nummer 
und der Bezeichnung der Organisationen, falls 
solche der Liste beigefügt ist, ausgestellt. 

V. Die Abgabe der Wahlzettel. 

Z 31. Die Wahlen in den Kulturrat finden zu 
einem vom Hauptkomitee festgesetzten Termin an 
drei Tagen statt, unter welchen auch ein Sonntag 
ist, durch persönliche Abgabe der Wahlzettel seitens 
der Wähler (§ 12). 

§ 32. Tag, Stunde, Ort und Raum der Wah­
len geben die Wahlkomitees nicht später als sieben 
Tage vor dem ersten Wahltage öffentlich bekannt. 

§ 33. Die Wahlen erfolgen in der in 39 —47, 
49—51 des Gesetzes über die Wahlen der Kreisräte 
(Staatsanzeiger Nr. 147/148 — 1920) vorgesehenen 
Ordnung, wobei § 51 auch sür den zweiten Wahl­
tag gilt. 
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K 34. Der Wähler kann den Wahlzettel unver­
ändert abgeben, wodurch er ausdrückt, daß er für 
die Kandidatenliste stimmt und mit der dort auf­
gezählten Reihenfolge der Kandidaten einverstan­
den ist. Er kann aber auch die Reihenfolge der 
Kandidaten nach eigenem Ermessen verändern, in­
dem er vor den Namen der Kandidaten die ent--
sprechenden Nummern (1, 2, 3) setzt. 

Z 35. Am dritten Tage wird die Annahme der 
Wahlzettel in der im § 61 des Gesetzes über die 
Wahlen der Kreisräte vorgesehenen Ordnung um 
2 Uhr beendigt. Darauf zählt das Wahlkomitee 
die Umschläge, ohne sie zu öffnen. Wenn die An­
zahl der Umschläge mit der Zahl der Wähler, über 
deren Erscheinen in die Wählerliste ein Vermerk 
gemacht worden ist, nicht übereinstimmt, so wird 
ein entsprechender Vermerk im Protokoll gemacht. 
Darauf wird das ganze Wahlmaterial mit dem 
Protokoll in einem versiegelten Paket unverzüglich 
an das Kreiskomitee gesandt. 

Z 36. In das Protokoll wird alles eingetragen, 
was von Eröffnung bis zur Schließung der Sitzung 
des Wahlkomitees geschieht, besonders alle Ver­
fügungen des Vorsitzenden, die Beschlüsse des Ko­
mitees und die von den im Wahllokale anwesenden 
Wählern gemachten Mitteilungen. 

Das Protokoll wird unterschrieben vom Vor­
sitzenden und den Gliedern des Komitees und allen 
Anwesenden, die solches wünschen. 

VI. Die Ausrechnung der Wahlresultate. 

§ 37. Das Kreiskomitee überzählt die 
uon den Wahlkomitees eingegangenen Umschläge 
und vergleicht deren Anzahl mit der im Protokoll 
des entsprechenden Wahlkomitees angegebenen An­
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zahl. Dann werden die Umschläge geöffnet und 
die Wahlzettel nach den Kandidatenlisten sortiert. 

Darauf werden die auf jeden Kandidaten ent­
fallenden Stimmen gezählt, wobei den ersten Kan­
didaten eine Stimme, den zweiten eine halbe 
Stimme und den dritten ein Drittel einer Stimme 
angerechnet wird. 

Sowohl die als gültig, als auch die als ungültig 
erklärten Wahlzettel werden in gesonderte Um­
schläge getan, die darauf versiegelt werden. Als 
ungültig werden Wahlzettel erklärt: 

1) Wenn mehr als ein Wahlzettel in einen Um­
schlag getan worden und deren Inhalt nicht der 
gleiche ist; ist deren Inhalt aber gleich, so ist nur 
einer von ihnen gültig; 

2) Auf welchen der Wähler andere Vermerke 
gemacht hat, als die Bezeichnung der Reihenfolge 
der Kandidaten; 

3) Welche nicht auf Anordnung des Haupt-
komitees hergestellt worden sind» 

§ 38. In jeder Kandidatenliste werden die 
Kandidaten in der Reihenfolge der erhaltenen 
Stimmzahl geordnet. Dem Kandidaten, der die 
größte Stimmzahl erhalten hat, wird die ganze 
Anzahl der für die Liste abgegebenen Stimmen an­
gerechnet, dem zweiten — die Hälfte, und dem 
dritten — ein Drittel dieser Zahl. Die auf diese 
Weise erhaltenen Stimmzahlen heißen die vor­
läufigen Vergleichszahlen. 

Wenn ein Kandidat in mehreren Listen aufge­
stellt war, so werden alle seine Vergleichszahlen 
zusammengezogen, und diese Summe gilt als seine 
vorläufige Vergleichszahl. 

§ 39. Darauf werden alle Kandidaten einer 
Wahlverbindung in der Reihenfolge der' im vorigen 
Paragraphen erwähnten Vergleichszahlen geordnet. 
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Dem Kandidaten, dessen Vergleichszahl die 
größte ist, wird die ganze Anzahl der für die Wahl-
Verbindung abgegebenen Stimmen angerechnet, 
dem zweiten — die Hälfte, dem dritten — ein 
Drittel, dem vierten — ein Viertel dieser Zahl usw. 
Die erhaltenen Zahlen heißen die endgültigen Ver­
gleichszahlen. 

Wenn ein Kandidat in mehreren Wahlverbin­
dungen aufgestellt war, so werden alle seine Ver­
gleichszahlen zusammengezogen, und die erhaltene 
Summe gilt als seine endgültige Vergleichszahl. 

Z 40. Darauf werden alle im Wahlkreise auf­
gestellten Kandidaten in der Reihenfolge der im 
vorigen Paragraphen genannten endgültigen 
Vergleichszahlen geordnet. Als gewählt gelten so­
viel Kandidaten mit den größten Vergleichszahlen, 
als im betreffenden Wahlkreise Glieder des Kultur­
rats zu wählen sind. 

Z 41. Die Sitzungen des Kreiskomitees, auf 
welchen die Durchsicht der Protokolle der Wahl­
komitees und die Zählung der abgegebenen Zettel 
erfolgt, sind öffentlich. 

tz 42. Über alles, was auf der Sitzung des 
Kreiskomitees vorfällt, wird Protokoll geführt. 
Im einzelnen wird im Protokoll vermerkt: 

1) Die Anzahl der für jede Liste abgegebenen 
Stimmen; 

2) Die Anzahl der für jeden Kandidaten ab­
gegebenen Stimmen; 

3) Die Anzahl der als ungültig erklärten Zettel 
mit Angabe der Gründe, weshalb sie als ungültig 
erklärt worden sind. 

§ 43. Im Zweifelsfalle wird die Frage der 
Gültigkeit der Wahlzettel durch Stimmenmehrheit 
entschieden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
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Z 44. Das ganze Wahlmaterial wird mit dem 
Protokoll vom Kreiskomitee an das Hauptkomitee 
geschickt und damit schließt die Tätigkeit des Kreis­
komitees und des Wahlkomitees. 

Z 45. Das Hauptkomitee stellt in öffentlicher 
Sitzung auf Grund der Protokolle der Kreis­
komitees endgültig fest, welche Kandidaten in den 
Kulturrat gewählt worden sind, und schickt das 
ganze Wahlmaterial im Laufe von zwei Tagen an 
die Hauptverwaltung ?ür Selbstverwaltungsange­
legenheiten beim Innenministerium, welche im 
Laufe von sieben Tagen beim entsprechenden Ad­
ministrativgericht Protest erheben kann. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e n  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat, sowie in den in 
§§ 25 und 27 des Ges. über die Kultur­

selbstverwaltung d. Minorat, vorgesehenen 
Fällen stellt das Hauptkomitee vor allem 
fest, ob die laut § 25 des Ges. über die 

Kulturselbstverwaltung d. Minorit. er­
forderliche Anzahl der Wähler an den 
Wahlen teilgenommen hat. 

VII. Die Sicherung der rechten Ordnung der Wahl­
freiheit. 

Z 46. Personen, die schuldig sind. Taten be­
gangen zu haben, deren Absicht die Verletzung der 
Freiheit, des Rechts und der Ordnung der Wahlen 
in den Kulturrat ist, werden auf Grund der 328^ 
und 328^ des Strafgesetzes (Folge 1912) zur Ver­
antwortung gezogen. 

VIII. Die Protestordnung der Wahlen. 

Z 47. Klagen über bei den Wahlen vorgekom­
mene Unregelmäßigkeiten können nur Personen an­
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strengen, die das Recht haben, an den Wahlen teilzu­
nehmen, und nur im Verlaufe von drei Tagen nach 
Beendigung der Wahlen. Diese Klagen Wörden beim 
entsprechenden Admimstrativgericht eingereicht. 

§ 48. Proteste und Klagen, welche in den 
§§ 38 und 41 genannt sind, sieht das Administrativ­
gericht im Laufe von 7 Tagen nach Eingang des 
Wahlmaterials durch. 

§ 49. Wenn das Administrativgericht die Wah­
len in einem oder mehreren Wahlkreisen in vollem 
Umfange für nichtig erklärt, so trifft die Haupt­
verwaltung für Selbstverwaltungsangelegenheiten 
Anordnungen zu Neuwahlen im betreffenden Wahl­
kreise im Laufe von anderthalb Monaten. Der 
Kulturrat tritt zusammen, wenn zwei Drittel der 
geschlichen Anzahl seiner Glieder gesetzlich gewählt 
sind. 

Wenn das Gericht die Wahl einzelner Glie­
der des Kulturrates für ungültig erklärt, so gelten 
sie als aus der Liste der Glieder des Kulturrats 
ausgeschieden, während an ihrer Stelle in der Ord­
nung des § 52 dieser Verordnung neue berufen 
werden. 

Die Gerichtsentscheidungen in den in diesem 
Paragraphen genannten Sachen sind auszuführen, 
jedoch können sie im Laufe eines Monats nach 
Verkündigung des Gerichtsurteils im Reichsgericht 
beklagt werden. 

§ 50. Nach Beendigung der Wahlangelegen­
heiten stellt das Hauptkomitee die endgültige Liste 
der Glieder des Kulturrats nach den von den Wäh­
lern vorgestellten Listen zusammen, welche im 
Staatsanzeiger sowie auf eine vom Kulturrat zu 
bestimmende andere Weise veröffentlicht wird. 
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IX. Die Zahl der Glieder des Kulturrats und 
die Dauer ihrer Vollmachten. 

Z 51. Die Zahl der Glieder des deutschen 
Kulturrats beträgt 41. Die auf die einzelnen 
Wahlkreise entfallende Anzahl wird vom Kulturrat 
festgesetzt mit Rücksicht auf die Zahl der im ent­
sprechenden Wahlkreise wohnhaften im National­
register verzeichneten stimmberechtigten Bürger, 
wobei aber jeder Wahlkreis vertreten sein muß. 

A n m e r k u n g .  F ü r  d i e  W a h l e n  i n  
den ersten Kulturrat wird diese Zahl fol­
gendermaßen festgesetzt: 

I. Wahlkreis Wierland — 3 Glieder 
II. „ Jerwen — 2 „ 

III. „ Harrten — 16 „ 
IV. „ Wieck — 2 
V. „ Ösel - 2 „ 

VI. „ Pernau — 3 
VII. „ Fellin — 2 „ 

VIII. „ Dorpat — 8 „ 
IX. „ Walk — 1 „ 
X. „ Werro-Petschur — 2 Glieder. 

§ 52. Im Falle, daß ein Glied des Kultur­
rats sein Wahlrecht verliert, oder aus dem Bestände 
des Kulturrats auf Grund des § 17 der Verord­
nung über Organisation der Kulturselbstverwaltung 
der Minoritäten, durch den Tod oder durch Nieder­
legung der Vollmachten ausscheidet, so tritt an seine 
Stelle der Kandidat mit der größten endgültigen 
Vergleichszahl aus der Liste, nach welcher das aus­
scheidende Glied des Kulturrats gewählt worden 
war. 

Wenn in der genannten Liste keine Kandidaten 
mehr vorhanden sind, so tritt an Stelle des Aus­
scheidenden der Kandidat mit der größten endgülti-
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den Vergleichszahl ans der Wahlverbindung, in 
welche die erschöpfte Liste gehörte; wenn aber auch 
in dieser Wahlverbindung keine Kandidaten mehr 
vorhanden sind, so tritt an Stelle des Ausscheiden­
den der Kandidat mit der größten endgültigeil 
Vergleichszahl aus demselben Wahlkreise. 

A n m e r k u n g .  W e n n  d a s  a u s ­
scheidende Glied des Kulturrats in mehre­
ren Kandidatenlisten aufgestellt war, so 
gilt er als nach der Liste gewählt, wo seine 
vorläufige Bergleichszahl am größten war. 

Regierungs-Verordnung zur Führung 
der Rationalregister. 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 101/102 — 1925.) 

I. Die Organe zur Führung der Nationalregister. 

§ 1. Die Organe zur Führung der National­
register sind: die Kulturverwaltung und die ört­
lichen Kulturkuratorien. 

Z 2. In der Kulturverwaltung wird das all­
gemeine Nationalregister geführt, während in den 
örtlichen Kulturkuratorien Register der in ihrem 
Tätigkeitsbezirk wohnenden Glieder der Kultur­
selbstverwaltung geführt werden. 

II. Die Führung des Nationalregisters. 

§ 3. Die Grundlage des Nationalregisters bilden 
die Listen der stimmberechtigten Wähler für die 
Wahlen des ersten Kulturrats der betreffenden 
Minorität. 
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§ 4. In das Nationalrsgister werden außer­
dem eingetragen: 

1) Die Zur entsprechenden Nationalität ge­
hörigen mindestens 18 Jahre alten estländischen 
Staatsbürger auf deren schriftliche Mitteilung; 

2) Die Kinder unter 18 Jahren der im Natio­
nalregister verzeichneten Staatsbürger; 

3) Kinder unter 18 Jahren von zu zwei Natio­
nalitäten gehörigen Eltern, wenn einer der Eltern 
im Nationalregister verzeichnet und vom anderen 
eine schriftliche Einwilligung zur Eintragung der 
Kinder in das Nationalregister beigebracht wor­
den ist; 

4) Kinder unter 18 Jahren von zu zwei Na­
tionalitäten gehörigen Eltern, wenn der Vater im 
Nationalregister verzeichnet ist und die Eltern hin­
sichtlich Bestimmung der Nationalität der Kinder 
zu keiner Einigung gelangt sind. 

Z 5. Die persönlichen Mitteilungen werden den 
örtlichen Kulturkuratorien eingereicht, welche ver­
pflichtet sind, 'diese durchzulesen und den Antrag­
steller, wenn er den gestellten Anforderungen ent­
spricht, im Laufe von zwei Wochen nach Eingang 
der Mitteilung in das Nationalregister aufzu­
nehmen. 

Den persönlichen Mitteilungen sind gesetzlich be­
glaubigte Abschriften der die Nationalität be­
weisenden Dokumente in zwei Exemplaren beizu­
fügen. 

§ 6. Wenn die persönliche Nationalitätsangabe 
mit den in den Legitimationsdokumenten des An­
tragstellers enthaltenen Daten nicht übereinstimmt, 
so wird der Antragsteller in das Nationalregister 
eingetragen, wenn er entweder das auf Verfügung 
des Innenministeriums entsprechend verbesserte 
Legitimationsdokument oder eine vom Innenmini­
sterium ausgestellte Bescheinigung über erfolgte 



59 

Verbesserung der Nationalitätsangabe im Legiti­
mationsdokument vorstellt. 

A n m e r k u n g :  I n  S a c h e n  d e r  V e r ­
besserung der in diesem Paragraphen ge­
nannten Dokumente hat man sich schrift­
lich entweder direkt oder durch die Polizei­
chefs oder die Polizeibezirkschefs an das 
Innenministerium zu wenden. Der Bitt­
schrift sind beizufügen eine Abschrift des 
Legitimationsdokumentes und die nötigen 
Beweise über die Nationalität. 

Z 7. Aus dem Nationalregister werden ge­
strichen Glieder der Kulturselbstverwaltung, welche: 

a) durch den Tod ausscheiden; 
b) aus der estländischen Staatsangehörigkeit 

ausscheiden; 
o) freiwillig aus der völkischen Kulturselbstver­

waltung ausscheiden, indem sie dieses schriftlich dem 
örtlichen Kulturkuratorium erklären. 

Ä) Kinder von Gliedern der völkischen Kultur­
selbstverwaltung (Z 3 P. 2 und 3), wenn sie 
nach Erreichung des 18. Lebensjahres sich nicht im 
Laufe eines Jahres haben eintragen lassen. 

§ 8. Die Nationalregister — das allgemeine 
und die örtlichen — werden in zwei Teilen geführt: 
in den ersten (Register werden die über 18 Jahre 
alten und in den zweiten (Register V) die unter 
18 Jahre alten Personen eingetragen. 

§ 9. In den Nationalregistern werden fol­
gende Daten über die registrierte Person vermerkt: 

a) Vor- und Familiennamen (wenn mehrere 
Namen vorhanden sind — alle, bei verheirateten 
Frauen und Witwen auch den Familiennamen vor 
der Verheiratung); 

d) Geburtsdatum; 
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e) Familienstand (verheiratet oder nicht, ver­
witwet, Kinder unter 18 Jahren); 

ü) ständiger Wohnort. 
§ 10. Die Eintragungen in das allgemeine 

Nationalregister erfolgen nach den Tätigkeits­
bezirken der örtlichen Kulturkuratorien. Dazu 
schicken die örtlichen Kulturkuratorien zu jedem 
7. Tage des folgenden Monats der Kulturverwal­
tung die im § 9 geforderten Daten über die Per­
sonen, welche im Laufe des verflossenen Monats 
neu registriert worden sind, sowie die erfolgten Ver­
änderungen in den genannten Daten für die früher 
registrierten Personen; in derselben Ordnung wird 
der Kulturverwaltung auch über die aus der völki­
schen Kulturselbstverwaltung Ausgeschiedenen Mit­
teilung gemacht. 

Zum selben Termin schicken die Kulturkurato­
rien die Daten dem Innenministerium über die neu 
registrierten Personen mit Abschriften der von den 
genannten Personen vorgestellten Mitteilungen und 
der die Nationalität beweisenden Dokumente (§ 5). 

§ 11. Die Verlegung des ständigen Wohnsitzes 
aus dem Tätigkeitsbezirk eines örtlichen Kultur­
kuratoriums in den eines anderen teilt der Über­
ziehende dem Kulturkuratorium seines neuen stän­
digen Wohnsitzes mit. 

Das letztgenannte Kulturkuratorium trägt die 
Person in sein Nat-ionalregister ein und teilt 
dieses zugleich dem ersten Kulturkuratorium mit, 
welches die Person aus ihrem Nationalreglster 
streicht. 

§ 12. Findet der Innenminister bei einer Re­
vision oder in der Ordnung des § 10 Absatz II 
oder auf Grund auf anderem Wege erhaltenen 
Daten in der Tätigkeit der Kulturkuratorieu oder 
der Kulturverwaltung in Sachen der Führung der 
Nationalregister Verletzungen des Gesetzes, so teilt 
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er dieses der Kulturverwaltung mit und bestimmt 
einen Termin zur Herstellung der gesetzlichen Ord­
nung. Wenn im Laufe des bestimmten Termins 
keine Mitteilung über Behebung der Gesetzesver­
letzung erfolgt, so hat der Innenminister das Recht, 
im Laufe von zwei Wochen nach Ablauf des ge­
nannten Termins sich an das Friedensrichter-
Plenum im Administrativgerichtsverfahren mit einem 
Protest Zu wenden und gleichzeitig die protestierte 
Tätigkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung zu 
sistieren. 

Z 13. Die Kulturverwaltung ist verpflichtet, 
mindestens einmal jährlich eine Revision der Na­
tionalregister anzuordnen. 

Über die Revision wird ein entsprechender Akt 
aufgenommen, welcher in Abschrift dem Innen­
minister vorgestellt wird. 

Z 14. Die Kulturverwaltung und die Kultur­
kuratorien sind verpflichtet, den Staats- und Selbst-
Verwaltungsbehörden auf Anfragen alle in den 
Nationalregistern enthaltenen Daten mitzuteilen. 

Die Kuilturverwaltung und die Kulturkuratorien 
Haben das Recht, von den Staats- und Selbstver­
waltungsbehörden zur Führung des Nationalregi­
sters erforderliche Auskünfte zu erhalten. 

Richtlinien fiir die Tätigkeit der Kultur, 
kuratorien der Knltnrselbstverwaltunge» 

der Minoritäten. 
(Von der Staatsregierung am 18. Dezember 1926 ange­
nommen und im Staatsanzeiger von 29. Dezember 1925, 

Nr. 199/299 veröffentlicht.) 

§ 1. Der Sitz des Kulturkuratoriums ist die 
entsprechende Kreisstadt. Sofern für mehrere 
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Kreise ein Kulturkuratorium besteht, bestimmt der 
Kulturrat den Sitz des Kulturkuratoriums. 

§ 2. Als Vertreter des Kulturkuratoriums 
gilt der Vorsitzende oder die Leitung des Kultur­
kuratoriums, sosern diese gewählt ist. 

Die Leitung besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Vizevorsitzenden und den Sekretären. 

Z 3. Das Amt der Glieder des Kulturkura­
toriums, des Vorsitzenden oder der Verwaltungs­
glieder ist ein Ehrenamt. 

§ 4. Die örtlichen Beamten, sosern sie in dem 
vom Kulturrat angenommenen Bestände vorge­
sehen sind, bestätigt die Kulturverwaltung aus 
Vorschlag des Vorsitzenden des Kulturkuratoriums. 

Die genannten Beamten gelten als Beamte der 
Kulturverwaltung. 

Z 5. Sofern sür die Geschäftsführung des 
Kulturkuratoriums von Kulturrat keine örtlichen 
Beamten vorgesehen sind, gehört die Geschäftsfüh­
rung des Kulturkuratoriums zu den Aufgaben des 
Sekretären. 

H 6. Das Kulturkuratorium tritt nach Maß­
gabe der Notwendigkeit zusammen. Das Kultur­
kuratorium wird vom Vorsitzenden oder der Lei­
tung des Kulturkuratoriums, sofern diese gewählt 
ist, einberufen. 

Z 7. Das Kulturkuratorium ist beschlußfähig 
bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner 
Glieder. 

§ 8. Die Beschlüsse des Kulturkuratoriums 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit in offener 
Abstimmung gefaßt. Bei Stimmengleichheit ent­
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 9. Das Protokoll der Sitzungen des Kul­
turkuratoriums wird von einem der Glieder des 
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Kulturkuratoriums oder dem Sekretären geführt, 
wenn die Leitung gewählt ist. 

§ 10. Die Abschriften der Protokolle sind spä­
testens im Laufe von zwei Wochen dem Vorsitzen­
den der Kulturverwaltung einzusenden. 

H 11. Die Beschlüsse des Kulturkuratoriums 
treten in Kraft, wenn der Vorsitzende der Kultur­
verwaltung im Laufe von 7 Tagen, gerechnet vom 
Tage des Eingangs der Protokollabschrift, (Z 9), 
vor dem Kulturrat keinen Protest gegen sie erho­
ben hat. 

Z 12. Die Kulturkuratorien stellen die Vor­
anschläge ihrer Budgets der Kulturverwaltung an 
dem vom Kulturrat bestimmten Zeitpunkt vor. 

Ebenso stellen die Kulturkuratorien an einem 
vom Kulturrat bestimmten Zeitpunkt ihre, auf 
Grund der Budgetvoranschläge gemachten Abrech­
nungen der Ausgaben vor, wie auch die Rechen­
schaftsberichte über die Tätigkeit des Kulturkura­
toriums im verflossenen Abrechnungsjahr. 

§13. Die Anträge der Kulturkuratorien in 
den in ihren Kompetenzkreis gehörigen Angelegen­
heiten, werden dem Kulturrat durch die Kultur­
verwaltung mindestens 14 Tage vor der Sitzung 
des Kulturrats vorgelegt. 

Z 14. Vorliegende Verordnung tritt mit ihrer 
Publikation im „Staatsanzeiger" in Kraft. 



III. 

Bon dem deutschen Kulturrat am 10. Novem­
ber 1SZS angenommene verbindliche Ver­
ordnung über Anskunftspflicht der Glieder 

der deutschen KulturseWverwaituug. 
(Veröffentlicht im Ttaatsanzeigcr Nr. 5, am 19. Jan. 1926.) 

Z 1. Die Glieder der Kulturselbstverwaltung 
sind verpflichtet: 

a.) den mit der Führung der Nationalregister 
betrauten Personen alle für die Nationalregister 
erforderlichen Auskünfte über sich und die in ihrer 
Obhut befindlichen Personen deutscher Nationa­
lität zu erteilen, wobei die Kulturverwaltung und 
entsprechend die Kulturkuratorien das Recht haben 
Termine zur Vorstellung der verlangten Daten 
auszuschreiben. 

d) auf Verlangen der mit der Führuug der 
Nationalregister betrauten Organe auf sich und 
die in ihrer Obhut befindlichen Personen deutscher 
Nationalität bezüglichen Personaldokumente (Tauf­
scheine, Trauscheine, Todesscheine, Pastoralatteste, 
Personalausweise usw.) vorzustellen und zwecks 
Abgabe von persönlichen Erklärungen zu erscheinen. 

o) alle Veränderungen ihres Familienbestan­
des und Berufs für sich und die in ihrer Obhut 
befindlichen Personen deutscher Nationalität inner­
halb von 14 Tagen den örtlichen Kulturkuratorien 
mitzuteilen und 
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6) jede Verlegung des ständigen Wohnsitzes 
für sich und die in ihrer Obhut befindlichen Per­
sonen deutscher Nationalität dem örtlichen Kultur­
kuratorium, sowohl des bisherigen als auch des 
neugewählten Wohnortes innerhalb von 14 Tagen 
anzuzeigen. 

§ 2. Die Nichterfüllung der in dieser verbind­
lichen Verordnung genannten Pflichten wird gemäß 
dem Z 29 des Friedensrichterstrafgesetzbuches ge­
ahndet. 

§ 3. Diese verbindliche Verordnung tritt mit 
ihrer Publikation im Staatsanzeiger in Kraft. 

Vorläufige Geschäftsordnung für den 
estländischen deutschen Kulturrat. 

(Vom Kulturrat am 1. November 1925 angenommen.) 

Z 1. Die Sitzungen des Kulturrates werden 
vom Vorsitzenden der Kulturverwaltung oder dessen 
Stellvertreter eröffnet, geleitet und geschlossen. Bei 
Abwesenheit beider wählt der Kulturrat sich einen 
Versammlungsleiter. In diesem Falle wird die 
Sitzung von einem Gliede der Kulturverwaltung 
oder bei Abwesenheit eines solchen vom ältesten an­
wesenden Gliede des Kulturrats eröffnet. 

Z 2. Verhandlungs- und Protokollsprache des 
Kulturrats ist die deutsche. 

§ 3. Die Tagesordnung jeder Sitzung wird von 
der Kulturverwaltung festgesetzt. Der Kulturrat 
kann Veränderungen der Tagesordnung beschließen, 
neue Punkte aber nur mit Einverständnis der Kul­
turverwaltung aufnehmen. 

Z 4. Das Protokoll der Sitzungen des Kultur­
rats Wird vom Sekretär des Kulturrats oder dessen 
Gehilfen geführt. 



66 

Das Protokoll liegt nach der entsprechenden 
Sitzung in der Kulturverwaltung oder während der 
Sitzungen im Versammlungsräume während dreier 
Tage aus, in welcher Zeit die Glieder des 
Kulturrats Korrekturen zu den Beschlüssen und zu 
ihren eigenen Reden vorstellen können. Nach die­
ser Frist wird das Protokoll von dem Sitzungsleiter 
und dem Sekretären bestätigt, salls keine Änderun­
gen vorgeschlagen worden sind. Pflicht des Präsi­
diums ist es, das Protokoll entsprechend den vorge­
stellten Bemerkungen zu verbessern. 

A n m e r k .  1 .  S e k r e t ä r  d e s  K u l t u r ­
rats kann auch der Sekretär der Kultur-
Verwaltung sein. 

A n  m e r k .  2 .  D i e  P r o t o k o l l e  g e ­
schlossener Sitzungen werden vom Sekre­
tären aufbewahrt, der verpflichtet ist, sie 
innerhalb der dreitätigen Frist den Glie­
dern des Kulturrats auf Verlangen zur 
Durchsicht und Korrektur zu geben. 

Z 6. Der Kulturrat ist beschlußfähig, wenn min­
destens die Hälfte seiner Glieder anwesend ist. 

§ 6. Die Sitzungen des Kulturrats sind öffent­
liche. Mit einer Mehrheit von ^ der anwesenden 
Glieder können sie für geschlossene erklärt werden. 

Z 7. Die Glieder des Kulturrats erhalten das 
Wort in der Reihenfolge der schriftlichen oder münd­
lichen Meldung. Außerhalb der Reihenfolge erhält 
das Wort der Referent der zur Verhandlung stehen­
den Frage und Glieder der Kulturverwaltung, so­
fern sie als solche reden. 

§ 8. Der Sitzungsleiter erhält das Wort aä 
ina.t6riara in allgemeiner Ordnung. Für die Rede­
dauer übergibt er den Vorsitz seinem Stellvertreter. 
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Z 9. Falls ein Glied des Kulturrats nicht zur 
Stelle ist, wenn die Reihenfolge des Wortes an ihn 
gelangt, so wird es an den Schluß der Rednerliste 
gesetzt. 

Z 10. Die Glieder des Kulturrats können ihre 
Reihenfolge in der Rednerlifte tauschen und ihren 
Platz in der Reihenfolge einem anderen Gliede ab­
treten. 

Z 11. Außer der Reihe wird das Wort zur Ge­
schäftsordnung und zu faktischen Bemerkungen er­
teilt, doch darf die Rededauer in diesem Falle drei 
Minuten nicht übersteigen. 

Z 12. Der Kulturrat kann beschließen die Rede­
dauer zu beschränken, die Rednerliste zu schließen 
und die Verhandlungen abzubrechen, ohne daß die 
Rednerliste erschöpft wäre. 

§ 13. Das Schlußwort hat in jedem Falle der 
Referent. 

H 14. In persönlicher Angelegenheit wird das 
Wort nach Erledigung des lausenden Punktes der 
Tagesordnung erteilt, die Rededauer darf drei Mi­
nuten nicht übersteigen. 

K 15. Nach Beginn einer Abstimmung wird 
niemand mehr das Wort erteilt. 

Z 16. Auf Forderung des Sitzungsleiters 
Müssen alle Anträge und Amendements schriftlich 
eingereicht werden. 

H 17. Vor der Abstimmung verliest der 
Sitzungsleiter alle Anträge und Amendements. 

§ 18. Zur Abstimmung werden zunächst die 
weitgehendsten Anträge gebracht. In Zweifelsfällen 
bestimmt der Kulturrat, welches die weitgehendsten 
Anträge sind. Sonst gilt die Reihenfolge, in der die 
Anträge eingebracht wurden. 

Als angenommen gilt ein Antrag, der die ab­
solute Mehrheit der abgegebenen Stimmen er­
halten Hat. Bei mehreren Prallelanträgen wird 
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Wer jeden separat pro und kontra abgestimmt, wo­
bei derjenige Antrag als angenommen gilt, der die 
höchste absolute Mehrheit erlangte. Hat keiner der 
Anträge die absolute Mehrheit erhalten, so gelten 
alle Anträge als abgelehnt. 

§ 19. Amendements werden vor den ent­
sprechenden Anträgen zur Abstimmung gebracht. 
Wenn der Antragsteller sich mit einem Amendement 
für einverstanden erklärt, so wird über dieses nicht 
gesondert abgestimmt. 

Z 20. Eine Abstimmung nach Abschnitten ist 
nur mit Einverständnis des Antragstellers zu­
lässig. 

§ 21. Rein negative Anträge werden nicht ge­
sondert zur Abstimmung gebracht. 

Z 22. Die Abstimmung ist offen. Eine geheime 
Abstimmung findet statt: 

a) bei der Wahl der Kulturverwaltung und des 
Präsidiums des Kulturrats; 

d) bei Festsetzung von Gehältern und Unter­
stützungsgeldern; 

e) bei Beschluß über gerichtliche Belangung von 
Beamten; 

6.) wenn ^ der anwesenden Glieder des Kultur­
rats geheime Abstimmung verlangt. 

Z 23. Die Beschlüsse des Kulturrats werden mit 
einfacher Mehrheit der labgegebenen Stimmen ge­
faßt. Eine Mehrheit von ^ der vollen Anzahl der 
Glieder ist erforderlich: 

a) bei Beschluß über Einführung der Selbst­
verwaltung; 

d) bei Beschluß über Beendigung der Tätigkeit 
der Selbstverwaltung; 

e) bei Beschluß über gerichtliche Belangung von 
Amtspersonen der Selbstverwaltung. 

Z 24. Die Glieder der Kulturverwaltung Wer­
den durch geheime Wahl gewählt. Die Kandidaten 
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Werden schriftlich vorgeschlagen. Über alle Kandi­
daten wird gleichzeitig durch Zettel abgestimmt, in­
dem jedes Glied des Kulturrats soviel Namen auf 
seinen Zettel schreibt, als Personen zu wählen sind. 
Als gewählt gilt, wer die absolute Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden 'Glieder des Kulturrats 
erhält. Falls im ersten Wahlgang keiner der vor­
geschlagenen Kandidaten oder weniger Personen, als 
zu wählen sind, die erforderliche Mehrheit erhalten, 
so erfolgen weitere Wahlgänge, wobei jedesmal der 
Kandidat mit der geringsten Stimmzahl ausscheidet. 

Z 25. Der Vorsitzende der Kulturverwaltung 
und sein Stellvertreter werden einzeln aus der Zahl 
der Glieder der Kulturverwaltung in geheimer Ab­
stimmung in Grundlage des vorherigen Z gewählt. 

H 26. Alle übrigen Wahlen können en dloe uud 
offen vorgenommen werden. 

Z 27. Der Sitzungsleiter hat das Recht die 
Redner zu verwarnen, sie zur Ordnung zu rufen, 
ihnen nach zweimaligem Ordnungsrufe das Wort 
zu entziehen, den Anwesenden Bemerkungen zu er­
teilen, sie zur Ordnung zu - rufen, die Sitzung zu 
unterbrechen und nötigenfalls zu schließen. Falls 
von Seiten des Publikums Störungen erfolgen, so 
hat der Sitzungsleiter das Recht es zur Ordnung 
zu rufen und nötigenfalls den Sitzungsraum vom 
Publikum räumen zu -lassen. 

§ 28. Mit einer Mehrheit von 2/3 kann der 
Kulturrat beschließen eines seiner Glieder auf eine 
oder mehrere Sitzungen auszuschließen. 

§ 29. Proteste gegen Maßnahmen der Sitzungs­
leiter werden dem Präsidium schriftlich spätestens 
an dem auf die betreffende Maßnahme folgenden 
Tage eingereicht und auf der nächsten Sitzung des 
Kulturrats verhandelt. 
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Verordnung über die Steuer der deutschen 
Kulturselbstverwaltuug. 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 61 —1926.) 

Z 1. Der Besteuerung zugunsten der deutschen 
Kulturselbstverwaltung unterliegen alle im deutschen 
Nationalregister geführten über 18 Jahre alten 
Personen, mit Ausnahme derjenigen, die kein selb­
ständiges Einkommen haben, mittellos sind und 
hierüber eine Deklaration einreichen. 

§ 2. Zwecks Veranlagung der Steuer werden 
alle Steuerpflichtigen (Z 1) in Steuerklassen einge­
teilt, entsprechend der von ihnen erhobenen staat­
lichen Einkommensteuer, in dem der Versteuerung 
vorhergehenden Jahre. Die unterste Steuerklasse 
bilden diejenigen Steuerpflichtigen, von denen keine 
staatliche Einkommensteuer erhoben worden ist. 

K 3. Die Steuer besteht aus einer Grundsteuer 
und einer Zusatzsteuer. Der Grundsteuer unterlie­
gen alle Steuerpflichtigen. Der Betrag der Grund­
steuer wird für jede Steuerklasse (K 2) in besonderer 
Staffelung festgesetzt. 

Die Zusatzsteuer wird von einer vom Kulturrat 
bestimmten Steuerklasse an Promillesatz vom Ein­
kommen erhoben und in Abhängigkeit von der 
Steuerklasse gestaffelt. Als Einkommen gilt hierbei 
das von dem staatlichen Einkommensteuerkomitee 
in dem der Besteuerung vorhergehenden Jahre fest-
gesetzte Gesamteinkommen. 

Z 4. Die Höhe der Grund- uud Zusatzsteuer für 
eine jede Steuerklasse, sowie die Art und Höhe 
etwaiger steuerfreien Abzüge wird vom Kulturrat 
alljährlich für das Budgetjahr festgesetzt uuv auf 
gemeinsamen Antrag des Finanz- und des Unter­
richtsministers von der Staatsregierung bestätigt. 
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Werden in einem Jahre keine neuen Steuersätze ein­
geführt, so bleiben für das entsprechende Budgetjahr 
die Sätze des vergangenen Jahres in Kraft. 

A n m e r k u n g :  I s t  d a s  E i n k o m m e n  
eines SteuerzaUers kleiner als das im Ein­
kommensteuergesetz festgesetzte Existenzmini­
mum und will der betreffende Steuerzahler die 
Grundsteuer der untersten Steuerklasse nicht 
zahlen, so hat er eine Deklaration über sein fak­
tisches Einkommen einzureichen. 

Entsprechend seinem faktischen Einkommen wird 
ihm dann die Steuer ermäßigt und zwar für je 
10.000 Mk., um die sein Einkommen unter dem 
Existenzminimum liegt, um einen vom Kulturrat 
festgesetzten Betrag, wobei Summen über 5000 Mk. 
als volle 10.000 Mk. zu rechnen sind, Summen 
unter 5000 Mk. aber nicht berücksichtigt werden. 

Z 5.. Die von der Kulturverwaltung und den 
Kulturkuratorien bevollmächtigten Personen sind 
berechtigt, von den zuständigen staatlichen und kom­
munalen Steuerbehörden alle für die Besteuerung 
notwendigen Daten betreffend die Glieder der deut­
schen Kulturverwaltung, sowie Beschlüsse des Ein-
kolmmensteuerikomitees betreffs dieser Steuerpflich­
tigen zu erhalten. 

Z 6. Die Höhe der Grundsteuer sür die einzel­
nen Steuerklassen wird von der Kulturverwaltung 
bis zu einem vom Kulturrat festgesetzten Termin 
durch Publikation bekanntgegeben. Die Kulturver­
waltung ist nicht verpflichtet Steuerzettel für die 
Grundsteuer zuzustellen. Für die Zusatzsteuer wer­
den den Steuerpflichtigen bis zu einem vom Kul­
turrat festzusetzenden Termin Steuerzettel zugestellt, 
auf Grund derer die Steuer entrichtet wird. Steuer­
pflichtige, die ihren Steuerzettel nicht erhalten ha­
ben, find gehalten, ihn bei dem zuständigen Kultur-
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Erläuterung zur Steuerverordnung. 
D i e  S t e u e r s ä t z e .  

!S 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

A LZ 

1. 
2. 
3 
4. 
5. 

10. 
15 
20. 
25. 
30. 
35. 
40. 
45. 
50. 
55 
60 
65 
70 
75 

keiue 
200— 1.000 
001— 2.000 
001— 3.000 
.001— 4.000 
001— 5.000 
001—10.000 
001—15.000 
.001—20.000 
001—25.000 
001—30.000 
001—35.000 
001—40.000 
001—45.000 
001—50.000 
001—55.000 
.001—60.000 
001—65.000 
001—70.000 
.001—75.000 
001—80.000 
über 80.000 

200 
300 
400 
600 
800 

1000 
5 x>ro mills 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 



IV. 

Anhang. 

Regeln über Aussiihruug der Verordnung 
der temporören Regierung vom 3V. Mörz 
INI? betreffend zeitweilige Srganisation 
der Verwaltung nnd der örtlichen Selbst­

verwaltung im Gouvernement Estland. 
Anhang zum Artikel I. der Verordnung. 

(Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Regierung 
Nr. 173. vom 28. Juli 1917.) 

H 4. Die innere Organisation der zeitweiligen 
Gouvernements- und Kreislandschaftsräte, sowie 
die Einsetzung und der Kompetenzkreis ihrer Exeku­
tivorgane werden in den Grenzen der vorliegenden 
Regeln und der Verordnung der temporären Re­
gierung vom 30. März 1917 durch eine vom zeit­
weiligen Gouvernementsrat erlassene Hausordnung 
festgesetzt 

§ 5. Die Landschaftsräte haben das Recht, auf 
Grund der entsprechenden Zivilgesetze und der Ver­
ordnung der temporären Regierung vom 30. März 
1917, Vermögen zu erwerben und zu veräußern, 
Verträge abzuschließen, Verbindlichkeiten zu über­
nehmen, vor Gericht in ihren Vermögensangelegen-
heiten als Zivilkläger und Beklagte aufzutreten, 
wobei die für die staatlichen Behörden vorgesehenen 
Regeln eingehalten werden müssen. 
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s 6 
§ 7. Die zeitweiligen Landschaftsräte haben das 

Recht für das ihnen unterstehende Gebiet unter 
Einhaltung der diesbezüglichen sür die Gouverne­
ments- und Kreislandschaftsversammlungen gelten­
den Regeln verbindliche Verordnungen zu erlassen, 
wobei die in den genannten Regeln vorgesehenen 
Rechte der Landschastsverwaltnngen auf die ent­
sprechenden Exekntivvorgane der zeitweiligen Land­
schaftsräte übergehen. 

§ 8 
H 9 
§ 10 
§ 11. Die zieitweiliglen Lan'dschastsräte handeln 

innerhalb ihres Kompetenzkreises selbständig. 
Beschlüsse der genannten Räte über Abschluß 

von Obligationsanleihen unterliegen der Bestäti­
gung des Innenministers im Einvernehmen mit 
dem Finanzminister. 

Alle Beschlüsse der zeitweiligen Landschaftsräte 
werden mit den dazugehörigen Anlagen in Abschrist 
dem Gouvernementskommissar mitgeteilt. 

H 12 
§ 13. Klagen über ungesetzliche zur Ausführung 

gebrachte Beschlüsse der zeitweiligen Landschafts­
räte werden in festgesetzter Ordnung der Admini­
strativabteilung des Bezirksgerichts eingereicht. 

ß 14. Der Vorsitzende des zeitweiligen Land-
schastsrates und die Personen, welche Wahlposten 
in den Exekutivorganen dieses Rates einnehmen 
oder in diesen Organen als besoldete Beamte die­
nen, werden hinsichtlich der Verantwortung sür 
Dienstvergehen dem entsprechenden Beamten der 
Landschastsorgane gleichgestellt. 
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Hausordnung für die Kreisräte, 
erlassen vom Estländischen Landschaftsrat (Eesti Maanöukogu) 
auf Grund des § 4 des Ausführungsgesetzes der Zeitweiligen 

Regierung vom 22. Juni 1917. 

Eröffnung des Kreisrats. 

§ 1. Die erste Sitzung des Kreisrats wird von 
einer vom Gouvernements-Kommissar dazu be­
stimmten Person einberufen, welche auch die Sitzung 
eröffnet, worauf das älteste Glied des Kreisrats den 
Vorsitz übernimmt. 

Z 2. Darauf prüft der Kreisrat die V o l l ­
machten (Mandate) seiner Glieder. 

§ 3. Nach der Prüfung der Vollmachten wählt 
der Kreisrat sein Präsidiu m. Dem Präsidium 
gehören an: der Vorsitzende, sein Stellvertreter, 
der Sekretär und dessen Stellvertreter. 

Z 4. Nach der Wahl des Präsidiums entscheidet 
der Kreisrat auf Grund des Gesetzes vom 30. März 
1917, III Teil, Z 11, in welcher Sprache die Ge­
schäftsführung der Kreisverwaltung zu erfolgen hat. 

L. Die innere Organisation und die Geschäfts­
führung des Kre^srats. 

§ 6. Der Kreisrat erledigt alle die Kreisver­
waltung betreffenden Angelegenheiten auf Grund 
der geltenden Gesetze, dieser Hausordnung und 
der Bestimmungen des zeitweiligen Estländischen 
Landschaftsrates. 

Z 6. Der Kreisrat ist eine in den Grenzen 
ihrer Befugnisse maßgebend entscheidende Institu­
tion. ^ Seiner Entscheidung unterliegen alle die 
Kreisselbftverwaltnng betreffenden Fragen, die 
Wahl der Exekutiv-Organe und die Überwachung 
ihrer Tätigkeit. 

§ 7. Der Kreisrat erledigt alle die seiner Kom­
petenz unterliegenden Angelegenheiten auf seinen 
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kuratorium abzuholen. Nichterhalt der Steuerzettel 
befreit nicht von der rechtzeitigen Zahlung der 
Steuer. 

Z 7. Die Zahlung der Grundsteuer und der 
Zusatzsteuer erfolgt an vom Kulturrat festgesetzten 
Terminen, an den durch Publikationen bekanntge­
gebenen Zahlstellen. Der Kulturrat kann auch be­
schließen, die Steuer in Raten zu erheben, und setzt 
dann die Höhe der Raten, die Termine und die Art 
der Steuererhebung fest. 

Die Kulturverwaltung kontrolliert die richtige 
und rechtzeitige Einzahlung der Steuer. Freiwillige 
Überzahlungen gelten als Spenden. 

S 8. Steuersummen, welche zum Termin nicht 
entrichtet sind, werden als Steuerrückstände betrach­
tet und nach Ablauf einer vom Kulturrat festgesetz­
ten Respritfrist mit einer Pön von 1A? monatlich, 
doch nicht unter 50 Mk., sowie BeitreibungAgetbüh-
ren von der Kulturverwaltung beigetrieben, nöti­
genfalls, im unstrittigen Versahren, durch die Po­
lizei. 

K 9. Die Steuer wird in barem Gelde oder 
auch in Marken bezahlt, salls der Kulturrat dieses 
beschließt. Zu diesem Zweck kann die Kulturver­
waltung Steuermarken ausgeben, deren Muster und 
Wert von ihr festgesetzt werden. Die Marken wer­
den an den von der Kulturverwaltung bestimmten 
Stellen verkaust. 

Z 10. Die in A 1 und in der Anmerkung zu 
§ 4 vorgesehenen Deklarationen sind bis zu einem 
vom Kulturrat festgesetzten Termin dem zuständigen 
Kulturkuratorium einzureichen und werden von 
diesem erledigt. 

§11. Beschwerden über die Höhe der auferleg­
ten Steuer, sowie Gesuche um Erlaß, Ermäßigung 
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und Stundung der Steuer sind dem zuständigen 
Kulturkuratorium mit den nötigen Unterlagen ein­
zureichen. Die Einreichung der Beschwerde oder 
eines Gesuches befreit den Steuerpflichtigen nicht von 
der Verpflichtung der rechtzeitigen Entrichtung sei­
ner Steuer. 

§ 12. Das Kulturkuratorium Prüft jede der­
artige Eingabe (Z 11) und gibt sie mit seinem Gut­
achten versehen der Kulturverwaltung weiter. Die 
Kulturverwaltung setzt die Eingabe auf die Tages­
ordnung der nächsten Sitzung des Kulturrats. 
Gegen die Entscheidung des Kulturrats kann auf 
allgemein gesetzlicher Grundlage im Administrativ­
verfahren geklagt werden. 

K 13. In denjenigen Städten und 'Kreisen, wo 
ein Kulturkuratorium fehlt, erfüllt die Obliegen­
heiten eines Kulturkuratoriums die Kulturver-
wyltung. 

K 14. Enthält die Entscheidung des Kultur­
rats (Z 12) die Herabsetzung oder den Erlaß einer 
-bereits gezahlten Steuer, so wird der überschüssige 
Betrag zurückgezahlt, oder mit Einwilligung des 
Steuerpflichtigen auf die Steuer des nächsten Jahres 
verrechnet. 

Z 15. Die Kulturverwaltung ist berechtigt In­
struktionen zur Durchführung dieser Verordnung zu 
erlassen. 

Z 16. Die Termine für die Steuererhebung im 
Jahre 1926 (KZ 6, 7, 10) werden von der Kultur­
verwaltung festgesetzt. 

A 17. Die Verordnung tritt mit ihrer Publi­
kation in Krast. 
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P l e n a r s i t z u n g e n  u n d  d u r c h  d i e  K r e i s v e r -
w a l t u n g. 

Z 8. Es gibt ordentliche und außerordentliche 
Sitzungen des Kreisrats. 

H 9. Die erste ordentliche Sitzung des 
Kreisrats wird einberufen durch das auf der Er­
öffnungssitzung gewählte Präsidium. Von da ab 
steht die Einberufung der Sitzungen des Kreisrats 
und die Anberaumung des Termins der Sitzungen 
der Kreisverwaltung zu, die auf der ersten Sitzung 
gewählt wird. 

Z 10. Ordentliche Sitzungen des Kreisrats fin­
den wenigstens einmal in jedem Vierteljahr statt. 

A n m e r k u n g .  A u f  d e r  o r d e n t l i c h e n  
Sitzung des Kreisrats im Herbst gelangt 
der von der Kreisverwaltung vorgelegte 
Haushaltsplan sür das folgende Jahr 
zur Durchsicht. Der Haushaltsplan muß spä­
testens zum 1. November bestätigt und durch 
Vermittlung der Kreisverwaltung dem Land­
schaftsrat überiandt werden. 

Auf der ordentlichen Sitzung im Früh­
l i n g  w i r d  d e r  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  
der Kreisverwaltung geprüft. 

Z 11. Außerordentliche Sitzungen des Kreis­
rats werden von der Kreisverwaltung einberufen, 
entweder auf eigene Initiative oder auf schriftliches 

") Abgeändert durch das „Temporäre Gesetz über die 
Einnahmen, Ausgaben, Voranschläge und Rechenschafts­
berichte ,der Gemeinde- >und Kreisverwaltungen", vom 19. 
Jan. 1920, §§ 78, 79, 80. Staatsanzeiger Nr. 18/19 — 1920. 

§ 78. Der Jahresvoranschlag für das nächste Jahr 
wird von den Gemeinde- und Kreisveriwaltungen den be­
treffenden Räten spätestens bis zum 1. Oktober vorgelegt 
und muß von den letzteren spätestens -bis zum 1. Dezember 
durchgesehen und bestätigt sein. 

§ 79. Die von den Räten angenommenen Voran­
schläge werden in tder Ordnung des Ubevwachungsgesetzes 
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Verlangen eines Drittels der Ratsglieder oder der 
Revisionskommission. In den beiden letzten Fällen 
muß der Rat nicht später als im Lause einer Woche 
nach der Überreichung der Forderung an die Kreis­
verwaltung einberufen werden. 

§ 12. Eine Sitzung des Kreisrats ist be­
schlußfähig, wenn wenigstens die Hülste der 
Ratsglieder anwesend ist. 

§ 13. Die Sitzungen des Kreisrats sind ö f -
fentlich. Um sie für geschlossen zu erklären, ist eine 
Stimmenmehrheit von ^ der Anwesenden erforderlich. 

Z 14. Die Termine der Sitzungen des Kreisrats 
werden öffentlich bekanntgegeben. Den 
Ratsgliedern werden namentliche Aufforderungen 
und die Tagesordnung ins Haus zugesandt. 

Z 15. Die Tagesordnung der Sitzungen 
des Kreisrats wird von der Kreisverwaltung auf­
gestellt. Ohne deren Einverständnis können auf 
der Sitzung keine Angelegenheiten entschieden wer­
den, die nicht auf der Tagesordnung stehen. 

Z 16. Die Kreisverwaltung setzt die entspr. An­
gelegenheiten auf eigene Initiative, sowie auf An­
trag der Regierung, kommunaler und gesell­
schaftlicher Institutionen, der Ratsglieder oder 
privater Personen auf die Tagesordnung. Ent­
sprechende Anträge können der Kreisverwaltung 
auch durch Vermittlung des Präsidiums des Rats 
eingereicht werden. 

den Merwachungsinstitubionen zur Durchsicht gesandt, 
welche ihre Durchführung im ganzen oder teilweise, Mieren 
können, wenn sie dem Geisetz nicht entsprechen. Gegen den 
sistierten Voranschlag oder den sistierten Teil .desselben 
reichen die Überwachungsinstitutionen dem entsprechenden 
Gerichte einen Protest ein. 

§ 80. Wenn es -im Januar Nicht möglich gewesen ist 
an die Ausführung des Voranschlags zu schreiten, gilt der 
Ausgabenvoranschlag des vorhergehenden Jahres bis zum 
Inkrafttreten des neuen Voranschlags. 
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§17. Die Beschlüssedes Kreisrats werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit in offener Ab­
stimmung gerafft, sofern nicht einzelne Rats­
glieder eine geheime Abstimmung verlangen. 

A n m e r k u n g  1 .  Z u r  U n g ü l t i g k e i t s ­
erklärung der Vollmachten einzelner Glieder 
des Rats und um im Amte befindliche Perso­
nen zur Verantwortung zu ziehen, ist eine 
Mehrheit von ^ der Stimmen aller Rats­
glieder erforderlich. 

A n m e r k u u g  2 .  D i e  W a h l  d e s  P r ä ­
sidiums des Rats und der Kreisverwaltung, 
das zur Verantwortungziehen von Beamten, 
die Festsetzung der Höhe der Gehälter oder von 
Unterstützungssummen sür einzelne Personen 
und die Ungültigkeitserklärung von Vollmach­
ten an Ratsglieder wird in geheimer Abstim­
mung vorgenommen. 

§18. Die Sitzungen des Kreisrats werden vom 
Vorsitzenden des Kreisrats oder von seinen! 
Stellvertreter geleitet. Im Falle der Abwesenheit 
beider wählt der Rat aus seiner Mitte einen Leiter 
der Sitzung. Die Sitzung eröffnet in einem solchen 
Fall ein auf der Sitzung anwesendes Glied der 
Kreisverwaltung, beim Fehlen eines solchen, das 
älteste aus der Sitzung anwesende Ratsglied. 

§ 19. Die Ausrechterhaltung der Ordnung aus 
den Sitzungen liegt dem Vorsitzenden ob. Dieser hat 
das Recht, die Redner zu unterbrechen, nach zwei­
maliger Verwarnung ihnen das Wort zu entziehen, 
den Sitzungsteilnehmern Bemerkungen zu machen, 
sie zur Ordnung zu rusen, Unterbrechungen der 
Sitzungen anzusetzen und nötigenfalls die Sitzung 
zu schließen, wenn die Fortsetzung derselben infolge 
des Verhaltens der Sitzungsteilnehmer oder der Zu­
hörer unmöglich wird. Wenn im Verlauf der 
Sitzung Ordnungsstörungen seitens der Zuhörer 
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vorkommen, kann der Vorsitzende die Entfernung 
des Publikums aus dem Sitzungsraum fordern. 

§ 20. Das Protokoll der Sitzungen des 
Kreisrats wird vom Ratssekretär oder seinem 
Stellvertreter geführt. 

A n m e r k u n g .  D e r  S e k r e t ä r  d e s  K r e i s ­
rats kann zugleich auch Sekretär der Kreisver­
waltung sein. 

Z 21. Das Protokoll einer jeden Sitzung liegt 
im Sitzungsraum 3 Tage lang aus. Im Lause die­
ser Zeit haben die Ratsglieder das Recht, bezüglich 
der Beschlüsse der Sitzungen und ihrer Reden Be­
merkungen und Korrekturen einzubringen. 

H 22. Wenn im Lause von drei Tagen keine 
Proteste gegen das Protokoll eingelaufen sind, er­
klärt das Präsidium das Protokoll sür bestätigt. 
Pflicht des Präsidiums ist es, das Protokoll entsprech­
end den eingereichten Bemerkungen zu korrigieren. 

H 23. Zwecks Vorverhandlung einzelner Fra­
g e n  k a n n  d e r  K r e i s r a t  a n s  s e i n e n  G l i e d e r n  K o m ­
missionen bildem 

Z 24. Der Kreisrat und seine Kommissionen 
haben das Recht, zu ihren Sitzungen S a ch v e r -
ständige zwecks Abgabe von Erklärungen hin­
zuzuziehen. 

§ 25. Ein Ratsglied, das ohne zwingende 
Gründe im Laufe von drei Monaten nicht an den 
Sitzungen teilgenommen hat, gilt als aus der Zahl 
der Ratsglieder ausgeschieden. An seine Stelle tritt 
der folgende Kandidat ans der Lifte, nach der das 
ausgeschiedene Glied gewählt war. 

§ 26. Die Glieder des Kreisrats, die nicht in 
die Kreisverwaltung gewählt worden sind-, erhal­
ten für die Ausübung ihrer Amtspflichten eine 
Entschädigung nach Festsetzung des Kreisrats. 

§ 27. Glieder des Kreisrats können nicht zu­
gleich besoldete Beamte der Kreisverwaltung sein 
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oder mit der Kreisverwaltung Verträge abschließen. 
Diese Beschränkung gilt auch für ihre Fa­
milienmitglieder. 

Über Ausnahmen davon beschließt der 
Kreisrat aus seiner Plenarsitzung mit 2/3 Stim­
menmehrheit. 

Z 28. Die Geschäftsführung der Kreisverwal­
t u n g  w i r d  k o n t r o l l i e r t  v o n  d e r  R e v i s i o n s ­
kommission, die aus der Zahl der Ratsglie-
öer gewählt wird. Die Zahl der Glieder der Revi­
sionskommission bestimmt der Rat je nach Bedarf. 
Die Revisionskommission hat das Recht, Sachver­
ständige zu ihren Arbeiten hinzuzuziehen und ihre 
einzelnen Glieder mit der Revision zu betrauen. 

V. Organisation und Geschäftsführung der Kreis­
verwaltung. 

Z 29. Das ausführende Organ des Kreisrats 
ist die K r e i s v e r w a l t n n g, durch welche die 
gesamte Geschäftsführung des Rats besorgt wird. 

Z 30. Die Kreisverwaltung besteht aus wenig­
s t e n s  d r e i  G l i e d e r n  u n d  d e m  S e k r e t ä r .  

§ 31. Die Glieder der Kreisverwaltung und 
der Sekretär werden auf einer Plenarsitzung des 
Kreisrats gewählt. Als gewühlt gelten diejenigen 
Kandidaten, die mehr als die Hälfte der Stimmen 
aller Anwesenden Ratsglieder erhalten haben. 

A n m e r k u n g :  G e w ä h l t  w e r d e n  k ö n n e n  
auch Personen, die nicht Glieder des Kreis­
rats sind. Sie haben in diesem Falle als Glie­
der der Kreisverwaltung das Recht, das Wort 
zu ergreifen. 

§ 32. Die Vollmachten der Glieder der 
Kreisverwaltung bleiben in Kraft bis zur Neuwahl 
des Kreisrats. 

Z 33. Aus der Zahl der Glieder der Kreisver­
w a l t u n g  b e s t i m m t  d e r  K r e i s r a t  e i n e s  z u m  V o r ­
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s i t z e n d e n  d e r  K r e i s v e r w a l t u n g ,  e i n  z w e i t e s  z u  
d e s s e n  S t e l l v e r t r e t e r .  

§ 34. Die Geschäftsführung der Kreisverwal­
tung wird nach Maßgabe der Notwendigkeit in 
Abteilungen eingeteilt. Leiter der Abteilun­
gen sind die Glieder der Kreisverwaltung, unter 
deren unmittelbarer Leitung die besoldeten Be­
amten arbeiten. 

§ 35. Es könnten- etwa folgende Abteilungen 
geschaffen! werden: 

1. Die allgemeine Äerwaltungs-
Abteile n g (allgemeine Organisation 
der Kreis-Sellbstverwaltung, Statistik un'd 
Listenführung usw.). 

2. Die W i r t s ch a f t s ab t ei l u n g (Haus­
haltsplan, Steuern und Lasten, Anleihen, 
Vermögensverwaltung, Leitung der kom­
munalen Unternehmen usw.). 

3 .  B  i  l  d  u  n  g  s  a b  t  e  i  l  u  n g .  
4 .  S a n i t ä t s  u n d  V e t e r i n ä r - A b ­

t e i l u n g .  
5 .  A b t e i l u n g  f ü r  W e g e  u n d  V e r ­

kehrsmittel (Wege, Post, Telephon, 
Pferdepoft- und Autoftationen usw.). 

6 .  A r b e i t s -  u n d  F ü r s o r g e a b t e i l u n g .  
7 .  A b t e i l u n g  f ü r  L a n d w i r t s c h a f t  

u n d  V e r  P  f l e g  u  n  g .  
§ 36. Die Abteilungsleiter haben die 

Aufgabe die Geschäftsführung der entsprechenden 
Haushaltszweige der Selbstverwaltung zu regeln, 
wobei sie die laufenden Angelegenheiten auf Grund 
der Bestimmungen des Kreisrats und der Kreis­
verwaltung selbständig führen. 

§ 37. Die Beamten der Kreisver-
waltung ernennt die Kreisverwaltung. 

§ 33. Zur Erledigung der laufenden Angele­
genheiten hält die Kreisverwaltung nicht seltener, 
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als einmal wöchentlich ordentliche Sitzun­
gen ab. Die Tage dieser Sitzungen werden von 
der Kreisverwaltung festgesetzt und im Kreise alle­
mein bekannt gegeben. 

§ 39. Die Sitzungen der Kreisverwaltung 
sind beschlußfähig bei Beteiligung von we­
nigstens drei Gliedern der Kreisverwaltung (den 
Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und den Sekre­
tär mitgerechnet). Auf der Sitzung muß wenigstens 
der Vorsitzende, sein Stellvertreter oder der Sekre­
tär anwesend sein. 

§ 40. DieSitzung wird geleitet von: 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, oder wenn 
sie beide abwesend sind, von einem der Glieder der 
Kreisverwaltung, welches die Versammlung für die 
betreffende Sitzung dazu wählt. An der Sitzung 
können mit Einverständnis oder auf Aufforderung 
der Kreisverwaltung auch Beamte oder andere 
Sachverständige teilnehmen mit dem Rechte, das 
Wort zu ergreifen. 

§ 41. Die Beschlüsse der Sitzungen der 
Kreisverwaltung werden mit einfacher Stimmen­
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung ist offen. 

A n m e r k u n g .  W a h l e n  v o n  B e a m t e n  
müssen auf Verlangen einzelner Glieder 
in geheimer Abstimmung vorgenommen wer­
den. 

§ 42. Der Sekretär der Kreisverwaltung 
führt die Protokoll e der Sitzungen der Kreis-
Verwaltung und leitet die gesamte Korrespondenz 
der Kreisverwaltung. 

§ 43. Über die innere Geschäftsführung der 
Kreisverwaltung und über die Verwaltuna der 
Gelder und Vermögensobjekte der Kreisverwaltung 
erläßt die Kreisverwaltung eine besondere I n -
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s t r u k t i o n ,  d i e  i n  K r a f t  t r i t t ,  n a c h d e m  d e r  K r e i s -
rat sie durchgesehen und bestätigt hat. 

Z 44. Die Kreisverwaltung verwendet die 
Kassenbestände der Kreis-Selbftverwaltung in 
den Grenzen des vom Kreisrat bestätigten 
Haushaltsplanes. In außerordentlichen Fällen, 
falls die Sache keine Verzögerung zuläßt, 
kann die Kreisverwaltung auch über den Haus­
haltsplan hinaus gewisse Summen, deren Höhe 
vom Kreisrat zuvor bestimmt wird, verausgaben. 
Diese letzgenannten Ausgaben jedoch müssen dem 
Kreisrat auf seiner nächsten Sitzung zur Bestäti­
gung vorgelegt werden. 

§ 45. Der Haushaltsplan für das 
kommende Jahr muß von der Kreisverwaltung 
spätestens zum 15. Oktober dem Kreisrat vorge­
legt werden. Den Rechenschaftsbericht für 
das verflossene Jahr stellt die Kreisverwaltung 
spätestens zum 1. März fertig. 

§ 46. Für ihre Tätigkeit erhalten der Vor­
sitzende, der Sekretär und die übrigen Glieder der 
Kreisverwaltung ein festes Gehalt nach Be­
schluß der Plenarsitzung des Kreisrats. Die Fest­
setzung des Gehalts wird vor den Wahlen vorge­
nommen. 

Die Gehäter der Beamten der Kreisverwaltung 
bestimmt der Kreisrat auf Antrag der Kreisver-
waltung. 

§47. Diese Hausordnung Wird vom Landschafts-
rat ergänzt entweder auf feine eigene Initiative 
oder auf Antrag der Kreisräte. In Fällen, die in 
dieser Hausordnung nicht vorgesehen sind, verfah­
ren die Kreisräte nach dem von der Zeitweiligen 
Regierung erlassenen Ausführungsgesetz vom 22. 
Juni des Jahres 1917. 
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zeitweiliges Gesetz über Überwachung 
der Selbstverwaltung. 

(Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 78 — 1919.) 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Die Überwachung der Gesetzmäßigkeit der 
Tätigkeit der Stadt-, Kreis-, Gemeinde- und Flecken­
selbstverwaltungen gehört zur Kompetenz des In­
nenministers. 

§ 2. Zur Ausübung der Überwachung hat der 
Innenminister das Recht jederzeit die Geschäfts­
führung aller Selbstverwaltungen zu revidieren, 
von ihnen Erklärungen zu verlangen und zur Sache 
gehörige Dokumente oder deren Abschriften anzu­
fordern. 

tz 3. Die Überwachung der Gesetzmäßigkeit der 
Tätigkeit der Stadt- und Kreisverwaltungen übt 
der Innenminister persönlich oder durch einen Ver­
treter aus, über die Gesetzmäßigkeit der Tätigkeit 
der Gemeinde und Fleckenverwaltungen aber durch 
die Kreisverwaltungen. 

L. Die Überwachungsordnung über die Tätigkeit 
der Stadt- und Kreisverwaltungen. 

H 4. Zur Ermöglichung der Überwachung wer­
den Abschriften der Protokolle der Stadtverordneten­
versammlungen und der Kreisräte dem Innen­
minister im Laufe von 7 Tagen nach Schluß der 
Sitzung zugeschickt, welcher das Recht hat im Laufe 
von zwei Wochen nach Eingang der Protokolle im 
Administrativgerichtsverfahren gegen die Beschlüsse 
zu protestieren, wenn er in ihnen Gesetzverletznngen 
findet, und die Ausführung der protestierten Be­
schlüsse bis zur Gerichtsentscheidung zu siftieren. 
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A n m e r k u n g .  D e r  P r o t e s t t e r m i n  f ü r  d i e  
Stadt- und Kreisbudgets beträgt einen Monat. 

§ 5. Findet der Innenminister auf Grund durch 
eine Revision oder auf anderem Wege erhaltener 
Daten in der Tätigkeit einer Sta'dt- oder Kreisver­
waltung eine Gesetzverletzung, die keine Anzeichen 
eines Verbrechens trägt, so teilt er solches der ent­
sprechenden Selbstverwaltungsinstitution mit und 
stellt einen Termin zur Wiederherstellung der ge­
setzlichen Ordnung. Wenn zu diesem Termin keine 
Mitteilung über Abstellung der Gesetzesverletzung 
erfolgt ist, so hat der Innenminister das Recht zwei 
Wochen nach Ablauf des Termins beim Admini­
strativgericht einen entsprechenden Protest einzu­
reichen und die protestierte Tätigkeit bis zur Ge­
richtsentscheidung zu fistieren. 

§ 6. Findet der Innenminister bei der Über­
wachung in der Tätigkeit einer Stadt- oder Kreis-
Verwaltung Anzeichen von Verbrechen, so teilt er 
solches dem örtlichen Prokurör zwecks gerichtlicher 
Belangung der Schuldigen mit. 

Z 7. Die gewählten und ernannten Beamten 
der Stadt- und Kreisselbftverwaltungsinstitutionen, 
kann der Innenminister, falls sie für im § 6 vor­
gesehenen Vergehen gerichtlich belangt worden sind, 
zeitweilig bis zur Gerichtsentscheidung vom Amte 
suspendieren. 

An Stelle der suspendierten Beamten ernennt 
der Innenminister nötigenfalls Stellvertreter bis 
von der entsprechenden Selbstverwaltungsinstitu­
tion Stellvertreter ernannt oder gewählt werden. 
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